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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

QUERULANZIA AUTISMOS

• Eine  polemische  Ausarbeitung  zur  Erosion  des  Rechtsstaats  und  zur  Würde  des  neurodiversen
Individuums! 

• Strategisches Memorandum: Prozessführung gegen systemische Untätigkeit von Sozialbehörden bei
neurodiversen Antragstellern 

• Policy-Papier:  Reform der  Bundesagentur  für  Arbeit  –  Ein  Plädoyer  für  Gewaltenteilung und die
Stärkung von Grundrechten 

• Ihr  Recht  bei  Schweigen  der  Behörde:  Ein  Leitfaden  gegen  die  Untätigkeit  von  Sozialamt  und
Jobcenter 

• Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum: Mehr als nur Geld – Ihr Recht auf ein würdiges Leben 
• Mehr als nur Überleben: 3 radikale Ideen aus dem Kampf mit der Bürokratie, die alles verändern

könnten 
• Studienführer: Analyse von Sozialrecht, Neurodiversität und bürokratischem Widerstand 

<=  ANALYSIS
FAQ =>

• Systemische  Rechtsverweigerung  und  Verfahrensverschleppung  gerechtfertigter  Rechtsansprüche
von Behörden, so auch der Gerichtsbarkeit, im 'Sozialstaat' ?! 

• Die  folgende  Ausarbeitung  analysiert  die  völkerrechtliche  Dimension  der  Selbstbestimmung,  die
Beweisführung  bei  administrativen  Versäumnissen  sowie  die  haftungsrechtlichen  Konsequenzen
staatlicher Pathologisierung neurodiverser Profile im Rahmen des Sozialrechts. 

• Pathologisierung  als  Instrument  der  Rechtshintertreibung  und  wie  hebelt  ein  "Gutachten"  das
rechtliche Gehör aus ?! 

• Die  rechtliche  Auseinandersetzung  mit  der  administrativen  Pathologisierung  und  systematischen
Verfahrensverzögerung erfordert  eine tiefgreifende Verknüpfung von nationalem Verfassungsrecht
und  völkerrechtlichen  Standards,  um  die  Subjektqualität  des  Individuums  gegen  eine
objektifizierende Behördenpraxis zu verteidigen. 

• Die  rechtliche  Auseinandersetzung  mit  der  administrativen  Pathologisierung  und  systematischen
Verfahrensverzögerung erfordert  eine tiefgreifende Verknüpfung von nationalem Verfassungsrecht
und  völkerrechtlichen  Standards,  um  die  Subjektqualität  des  Individuums  gegen  eine
objektifizierende Behördenpraxis zu verteidigen. 

• Multidisziplinäre Bedarfsermittlung und Teilhabe im SGB IX 
• Neuroaffirmative Standards im Sozialrecht und Verfassungsgefüge 
• Warum rechtfertigt psychische Vulnerabilität eine beschleunigte Terminfestlegung im Eilverfahren? 
• Aktenzeichenvergabe und Rechtshängigkeit im Verfahren Querulanzia № 2 
• Rechtssicherung durch Aktenzeichen und multidisziplinäre Begutachtung 
• QUERULANZIA: Analyse systemischer Justiz- und Verfahrensfehler 
• Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum im Sozialrecht 
• Einstweiliger Rechtsschutz zur Sozialen Teilhabe und Inklusion 
• Rechtsschutz und Waffengleichheit im Prozesskostenhilfeverfahren 
• Beweisführung und Neubewertung im Verfahren QUERULANZIA № 2 
• Widerstand gegen Pathologisierung: Strategien gegen das Querulanten-Etikett 
• Neurodiversität und Rechtsschutz gegen Pathologisierung im Sozialrecht! 
• Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum der Neurodiversität 
• Das psycho-soziokulturelle Existenzminimum und die psychische Integrität 
• Neurodiversität als Verfassungsauftrag: Startkapital für ökonomische Selbstbestimmung ! 
• Multidisziplinäre Bewertung nach der UN-Behindertenrechtskonvention ? + ! 
• Multidisziplinäre Begutachtung im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention 
• Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum in der Polykrise ! 
• Neurodiversität und das Recht auf Kapital in der Polykrise ??? 
• Justiziable Durchsetzung neuroaffirmativer Standards gegen Behördenwiderstand ?! 

<= FAQ

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf


: 
Q

U
EL

LE
 :

 h
tt

p:
//

w
w

w
.e

rw
er

bs
lo

se
nv

er
ba

nd
.o

rg
/k

la
ge

/q
ue

r_
02

/s
oz

ia
lg

er
ic

ht
_s

pe
ye

r_
20

26
01

20
_a

nl
ag

e_
02

.p
df

 :

2/32
• Kreative Planung • ¡ Sozialisierung unserer Marke in den digitalen Zeiten ! •
— Beratung und Organisation zur Selbsthilfe und von Interessengruppierungen —

: B
e

su
ch

e 
E

rw
e

rb
sl

os
e

n
ve

rb
a

n
d

 D
eu

ts
ch

la
nd

 [
 e

.V
. 

i.G
r.

 ]
 : 

ht
tp

://
w

w
w

.e
rw

e
rb

sl
o

se
nv

e
rb

a
nd

.o
rg

 :
¡ 

N
E

U
 +

 C
O

O
L

 !
 B

e
tr

a
ch

tu
n

ge
n

 a
u

s 
d

em
 M

ü
lle

im
e

r 
d

e
r 

N
a

tio
n

 =
 h

ttp
:/

/w
w

w
.h

um
a

n
e

ar
th

lin
g

.o
rg

/b
o

o
k/

e
i

[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

=> INDEX <=

CONTENT =>

Dignity  and  Defense  ~  Würde  und  Verteidigung
GG, SGB, UN-BRK + UN-KRK vs. Staatliche Gewalt und Neoliberalismus 

Diese  Quellen  dokumentieren  eine  tiefgreifende  juristische  und  gesellschaftspolitische
Forderung  nach  einer  Neudefinition  des  Existenzminimums  in  Deutschland.  Zentrales
Element ist das Konzept eines „psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums“, das über die
bloße  physische  Absicherung  hinausgeht  und  das  Recht  auf  wirtschaftliche
Selbstbestimmung als Kern der Menschenwürde betrachtet. Die Texte kritisieren scharf die
aktuelle Verwaltungspraxis, welche insbesondere neurodivergenten Menschen den Zugang
zu Gründungskapital und beruflicher Inklusion durch bürokratische Hürden systematisch
verwehrt.  Mithilfe  von  Verweisen  auf  das  Grundgesetz  sowie  die  UN-
Behindertenrechtskonvention  wird  argumentiert,  dass  ein  einklagbarer  Anspruch  auf
Startkapital eine notwendige staatliche Schutzpflicht darstellt. Das Dossier umfasst neben
Rechtsanalysen  und  Verfassungsbeschwerden  auch  aktivistische  Manifeste,  die  einen
radikalen  Paradigmenwechsel  vom  verwaltenden  hin  zum  befähigenden  Sozialstaat
fordern.  Ziel  ist  es,  strukturelle  Diskriminierung  zu  beenden  und  durch  gezielte
Investitionen in die Autonomie der Betroffenen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
real zu ermöglichen.

00_MIXER_TEMP_FUJITSU_EI_PROMPT.txt

Dieser Text umfasst mehrere Entwürfe für eine sozialgerichtliche Klageschrift, die auf die
Sicherung  eines  sogenannten  psycho-sozio-kulturellen  Existenzminimums  durch
Leistungen der Eingliederungshilfe abzielt. Im Zentrum steht die Forderung nach sozialer
Teilhabe für  eine Person im Autismus-Spektrum, wobei  die  Dokumente eine  über  drei
Jahrzehnte  andauernde  Historie  erfolgloser  Antragstellungen  und  systematischer
Verfahrensverschleppung beklagen. Ein wesentlicher Bestandteil der Argumentation ist der
Amtsermittlungsgrundsatz nach § 103 SGG, der das Gericht verpflichtet, den Sachverhalt
unabhängig von den Behördenakten durch eine multidisziplinäre Bewertung gemäß der
UN-Behindertenrechtskonvention umfassend aufzuklären. Neben der Hauptklage enthalten
die Vorlagen dringliche Anträge auf Prozesskostenhilfe und einstweiligen Rechtsschutz, um
akute existenzielle Notlagen abzuwenden und die Menschenwürde gegenüber staatlicher
Willkür  zu  wahren.  Das  Konvolut  dient  somit  als  rechtliche  Interventionsstrategie,  um
durch den Verweis auf die umfangreiche Aktenlage des Parallelverfahrens „QUERULANZIA“
eine längst überfällige gerichtliche Entscheidung zu erzwingen.

01_Zum Sachverhalt.txt

Dieser Text dokumentiert das prozessuale Vorgehen eines Klägers mit Autismus-Spektrum-
Störung, der seit Jahrzehnten vor dem Sozialgericht Speyer um soziale Teilhabe und Mittel
zur  Existenzgründung  kämpft.  Das  Dokument  kritisiert  eine  systemische
Verfahrensverschleppung  durch  Behörden  und  Justiz  sowie  eine  stigmatisierende
Fehldiagnostik,  die  berechtigte  Rechtsansprüche  als  krankhaftes  Querulantentum
diskreditiert. Kern des Inhalts ist die strategische Ausarbeitung juristischer Instrumente,

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

wie  etwa  der  Untätigkeitsklage  und  des  einstweiligen  Rechtsschutzes,  um  eine
multidisziplinäre  Bewertung  gemäß  der  UN-Behindertenrechtskonvention  zu  erzwingen.
Der  Text  dient  somit  als  umfassender  Leitfaden  und  konkreter  Schriftsatzentwurf,  um
durch Amtsermittlung und den Einbezug völkerrechtlicher Normen eine gleichberechtigte
berufliche und gesellschaftliche Inklusion gerichtlich durchzusetzen.

02_DEFINITION psycho-sozio-kulturelles Existenzminumum.txt

Dieser Text entwirft eine umfassende Neudefinition des Sozialrechts, die das herkömmliche
Verständnis von Armutshilfe zugunsten eines psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums
überwindet.  Basierend auf  dem Grundgesetz,  der  UN-Behindertenrechtskonvention und
der  UN-Kinderrechtskonvention  argumentiert  die  Quelle,  dass  der  Staat  nicht  nur  das
physische Überleben, sondern auch die psychische Stabilität und gesellschaftliche Teilhabe
als einklagbare Grundrechte garantieren muss. Ein zentrales Thema ist dabei die Kritik an
systemischen Barrieren für  neurodivergente  Menschen,  für  die  ein  rechtlich  verbriefter
Anspruch  auf  Startkapital  zur  Existenzgründung  als  notwendiges  Instrument  der
Selbstbestimmung  hergeleitet  wird.  Der  Text  fungiert  somit  als  juristisches  und
sozialphilosophisches  Manifest,  das  eine  sozial-ökologische  Transformation  fordert,  um
menschliche Würde gegen die Entfremdung durch Finanzoligarchien und rein ökonomische
Verwertungslogiken zu verteidigen.

03_INFORMATION psycho-sozio-kulturelles Existenzminumum.txt

Dieser Text entwirft eine tiefgreifende Neudefinition der Kindheit, indem er sie nicht als
defizitäre  Vorstufe  zum  Erwachsensein,  sondern  als  Phase  natürlicher,  evolutionär
notwendiger  Neurodiversität  begreift.  Der  Autor  verknüpft  neurowissenschaftliche
Erkenntnisse über die hohe synaptische Plastizität mit verfassungsrechtlichen Argumenten,
um ein umfassendes Recht  auf  ein „psycho-sozio-kulturelles  Existenzminimum“ für  alle
Kinder  einzufordern.  Ein  zentrales  Anliegen ist  dabei  der  Paradigmenwechsel  weg von
einem medizinischen Defizitmodell hin zu einem menschenrechtlichen Teilhabemodell, das
die  neurologische  Vielfalt  als  Motor  für  gesellschaftliche  Innovation  und
Anpassungsfähigkeit schützt. In der zweiten Hälfte des Textes wird diese Theorie konkret
auf die komplementäre Rolle der  Elternschaft  sowie auf die  Kritik  an machtzentrierten
Systemen angewendet,  was schließlich  in einem juristischen Schriftsatz zur  Einklagung
sozialer Teilhaberechte mündet.

0_jobcenter_kusel_psycho_20201115_gutachten_ocr.pdf

Dieses psychologische "Gutachten" (in Anführungszeichen) dokumentiert  die fachlich in
der  Diagnostik  von  Autismus  im Erwachsenenalter  nicht  kompetente  Einschätzung  der
Erwerbsfähigkeit und psychischen Verfasstheit eines Klienten im Auftrag des Jobcenters.
Der Verfasser stellt dabai fest, dass der Betroffene eine umfassende Testung verweigerte,
und sein Verhalten zudem deutliche Anzeichen einer schizotypen Persönlichkeitsstörung
aufweist, die sich in sozialem Rückzug, exzentrischem Auftreten und paranoider Skepsis
gegenüber Behörden äußert. Aufgrund dieser tiefgreifenden psychischen Belastungen und
einer mangelnden Bereitschaft zur Therapie wird dann die berufliche Integration in den
Arbeitsmarkt als aussichtslos eingestuft. Letztlich kommt der Gutachter zu dem Schluss,
dass  die  Erwerbsfähigkeit  eines  so  benannten  "Mensch  mit  Behinderung"  dauerhaft
aufgehoben ist, wodurch weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen als nicht zielführend

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

bewertet  werden.
Und dann wird noch in aller  Eindeutigkeit  ein "wahnhaftes Querulantentum" attestiert.
»» Auch die ständigen rechtlichen Streitereien mit dem Jobcenter, wie sie sich in seinen
Schreiben  äußern,  passen  hierzu.  Ebenso  seine  ständigen  Anklagen,  diskriminiert  zu
werden,  und  dass  seine  Menschenwürde  mit  Füßen  getreten  werde.
Einige der zu beobachtenden Symptome passen zwar auch zu der Autismus-Spektrum-
Störung  Asperger-Syndrom.  Es  gibt  bei  den  Symptomen  Überschneidungen.  Die
festgestellten  Symptome  passen  allerdings  besser  zu  der  schizotypen
Persönlichkeitsstörung als zum Asperger-Syndrom. ««

0_ANTRAG_20210127_UN-BRK_vs.Jobcenter_Kusel.pdf

In  diesem offiziellen  Schreiben mit  Datum vom 27.01.2027 stellt  Arno Wagener einen
formellen Antrag an das Jobcenter Kusel, um finanzielle Unterstützung für seine berufliche
Selbstständigkeit  zu  erwirken.  Der  Autor  stützt  sein  Begehren  auf  die  UN-
Behindertenrechtskonvention, wobei er insbesondere eine fachübergreifende Bewertung
seiner  Situation  sowie  die  Auszahlung  von  5.000  Euro  zur  Förderung  einer  selbst
bestimmten Lebensführung fordert. Die Struktur des Dokuments verbindet bürokratische
Präzision  mit  einem  unkonventionellen  Stil,  der  das  Verfassen  von  Anträgen  als
unterschätzte Form der Gegenwartsliteratur begreift und den langjährigen Rechtsstreit als
Teil eines historischen „Planspiels“ einordnet. Das Hauptziel des Textes ist die Erlangung
eines schriftlichen, begründeten Bescheids, um die Tragfähigkeit seiner Existenzgründung
auf Basis eines bereits vorliegenden psychologischen Gutachtens praktisch zu überprüfen.

0_ANTRAG_job_soz_sg_lsg_bsg_bverfg_egmr_20240317_antrag_beschwerde.
pdf

In  diesem  Dokument  stellt  der  Verfasser  einen  formellen  Antrag  auf  Leistungen  zur
Teilhabe,  um ein  innovatives  Geschäftsmodell  im  Bereich  des  Social  Entrepreneurship
unter  dem Namen „Coffee-Shop & Co.“  zu  realisieren.  Der  Text  verbindet  persönliche
Erfahrungen mit Autismus und Langzeitarbeitslosigkeit mit einer fundierten Kritik an der
bisherigen Drogenprohibition, wobei er insbesondere die rechtliche Ungleichbehandlung
von  Cannabis  im  Vergleich  zu  Alkohol  und  Tabak  anprangert.  Er  fordert  eine
multidisziplinäre  Bewertung  seiner  Situation  sowie  finanzielle  Unterstützung  für  einen
unternehmerischen  Feldversuch,  der  auf  Selbstbestimmung  und  gesellschaftliche
Integration abzielt. Durch den Rückgriff auf internationale Konventionen und statistische
Daten  untermauert  der  Autor  sein  Ziel,  durch  ökonomische  Transformation  und  die
Legalisierung von Hanf einen positiven sozialen Wandel herbeizuführen.

0_law-and-order-no-02.pdf

Dieser Text dokumentiert die juristische und moralische Auseinandersetzung eines Klägers
mit  dem Jobcenter  Kusel  und  kritisiert  eine  empfundene  systematische  Entwürdigung
durch  staatliche  Behörden.  Der  Verfasser  rügt  eine  multidimensionale  Diskriminierung
sowie die Pathologisierung berechtigter Rechtsansprüche, wobei er sich auf fundamentale
Verfassungsprinzipien  wie  die  Unantastbarkeit  der  Menschenwürde  und  das
Rechtsstaatsprinzip beruft. Durch die Zitierung von Experten und dem Grundgesetz wird
argumentiert, dass das aktuelle Sozialsystem den Einzelnen zum bloßen Objekt staatlicher
Willkür degradiert, anstatt eine selbst bestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Letztlich

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

dient das Dokument als flammendes Plädoyer gegen die bürokratische Unterdrückung und
für  die  Einhaltung  des  Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes  im  Umgang  mit  erwerbslosen
Bürgern.

0_SORTER_UNSORTED_§ 99 SGB IX.txt

Dieses  Dokument  stellt  eine  vielschichtige  Sammlung  aus  juristischen  Kommentaren,
philosophischen Zitaten und persönlichen Verfahrensdokumenten dar, die sich kritisch mit
der  staatlichen Verwaltung und dem Recht auf  soziale Teilhabe auseinandersetzen. Im
Zentrum steht der Widerstand gegen eine wahrgenommene Objektivierung des Bürgers
durch Behörden, wobei die Unantastbarkeit  der Menschenwürde als höchstes Korrektiv
gegen staatliche  Willkür  und mangelhafte  Beratungspflichten  angeführt  wird.  Der  Text
verknüpft  diese  ethischen  Grundlagen  mit  konkreten  sozialrechtlichen
Auseinandersetzungen,  insbesondere  im  Kontext  von  Eingliederungshilfe  und
Erwerbslosigkeit, und fordert eine Rückbesinnung auf den Eigenwert des Individuums im
Verwaltungshandeln.  Darüber  hinaus  werden  verschiedene  bürgerschaftliche  Initiativen
und Nachhaltigkeitsprojekte verlinkt, die als konstruktive Gegenentwürfe zur Abhängigkeit
von Sozialleistungen und als  Ausdruck aktiver zivilgesellschaftlicher Partizipation dienen
sollen.

1_DATA_EI_EXISTENZMINIMUM_BOOK_QUERULANZIA.txt

Dieses Verzeichnis  dokumentiert  eine umfassende digitale  Materialsammlung, die unter
dem Arbeitstitel  „Querulanzia“ verschiedene Medienformate für ein Buchprojekt vereint.
Die  Struktur  offenbart  eine  tiefgehende  Auseinandersetzung  mit  den  psychosozialen
Folgen  von  Arbeitslosigkeit,  dem  Überlebenskampf  am  Existenzminimum  sowie  den
spezifischen  Herausforderungen  von Autismus  und  Kindheit  in  diesem Kontext.  Neben
analytischen Texten und Audioaufnahmen enthält das Archiv auch manifestartige Schriften
des  Widerstands,  die  eine  kämpferische  und  emotionale  Reaktion  auf  systemische
Missstände  suggerieren.  Insgesamt  dient  diese  geordnete  Dateiliste  als  multimediale
Rohstoffbasis für eine Publikation, die soziale Gerechtigkeit und individuelle Betroffenheit
miteinander verknüpft.

1_DATA_INCOMING_FUJITSU.txt

Dieses  Dokument  stellt  ein  detailliertes  Verzeichnis  von  Dateipfaden  dar,  das  eine
umfangreiche  digitale  Wissensbasis  auf  einem  lokalen  Datenträger  strukturiert.  Die
Organisation  erfolgt  primär  über  den  zentralen  Ordner  „INCOMING_FUJITSU“,  in  dem
vielfältige Themen wie ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Kritik und philosophische
Strömungen  systematisch  archiviert  sind.  Auffallend  ist  die  tiefgreifende
Auseinandersetzung  mit  gesellschaftlichen  Randthemen,  die  von  sozialrechtlichen
Klageschriften zum Existenzminimum bis hin zu Analysen über künstliche Intelligenz und
Klimawandel  reicht.  Zweck  dieser  Verzeichnisliste  ist  offenbar  die  Katalogisierung  und
Sortierung einer hybriden Sammlung aus Textdokumenten, Büchern und Medienbeiträgen
zur Unterstützung akademischer oder aktivistischer Recherchen.

1_EI_QUERULANZIA_02.txt

Diese Quelle stellt den Entwurf für ein systemkritisches Buchprojekt dar, das die Forderung
nach  einem  einklagbaren  Recht  auf  Gründungskapital  für  neurodiverse  und
langzeiterwerbslose  Menschen  radikal  begründet.  Das  Werk  verbindet  eine  detaillierte

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

juristische  Strategie  –  basierend  auf  der  UN-Behindertenrechtskonvention  und  dem
deutschen Grundgesetz  –  mit  einer  scharfen  Analyse  der  strukturellen  Diskriminierung
durch das bestehende Sozialsystem. Durch die Einführung eines psycho-sozio-kulturellen
Existenzminimums  soll  der  Sozialstaat  von  einer  rein  verwaltenden  Instanz  zu  einer
ermächtigenden  Investitionsagentur  transformiert  werden,  die  individuelle  Autonomie
ermöglicht.  Der  Text  nutzt  dabei  ein  provokantes  Narrativ  des  „wahnhaften
Querulantentums“, um mit beißender Ironie die bürokratische Trägheit anzuprangern und
einen Aufruf zur rechtlichen Revolution sowie zur praktischen Selbsthilfe zu formulieren.
Die Struktur führt  den Leser von der Diagnose systemischen Versagens über konkrete
Musterklagen und EGMR-Prüfanträge bis hin zu einer visionären Zukunft wirtschaftlicher
Selbstbestimmung.

1_EI_QUERULANZIA_02_ANALYSIS.txt

Dieses  Dokument  fungiert  als  radikales  juristisches  Manifest,  das  die  systematische
Benachteiligung neurodiverser Menschen im deutschen Sozialstaat anprangert und einen
einklagbaren  Rechtsanspruch  auf  Startkapital  zur  Existenzgründung  fordert.  Der  Text
dekonstruiert die bürokratische Praxis der Bundesagentur für Arbeit und plädiert für die
Einführung  eines  psycho-sozio-kulturellen  Existenzminimums,  welches  über  die  rein
materielle Grundsicherung hinausgeht, um echte gesellschaftliche Teilhabe und psychische
Stabilität  zu  ermöglichen.  Durch  eine  aggressive  strategische  Prozessführung,  die  von
nationalen Musterklagen bis hin zu Beschwerden vor dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte  reicht,  soll  der  Wandel  von  einem  rein  verwaltenden  zu  einem
ermächtigenden  Sozialstaat  erzwungen  werden.  Zentral  ist  dabei  die  Aneignung  des
Begriffs der Querulanz als legitimes Widerstandsinstrument, um administrative Willkür zu
entlarven  und  die  im  Grundgesetz  sowie  in  der  UN-Behindertenrechtskonvention
verankerten Rechte effektiv durchzusetzen.

1_EI_QUERULANZIA_02_ANALYSIS_FULL.txt

Dieses Dokument fungiert als ein kämpferisches juristisches Manifest, das die Einführung
eines einklagbaren Rechts auf Gründungskapital für neurodiverse Menschen fordert. Die
Struktur  des  Textes  verbindet  eine  tiefgehende  verfassungsrechtliche  Analyse  mit  der
provokanten  Rhetorik  eines  „wahnhaften  Querulantentums“,  um auf  die  systematische
Ausgrenzung von Autisten am Arbeitsmarkt aufmerksam zu machen. Ein zentrales Motiv ist
die  Erweiterung  des  staatlichen  Schutzauftrags  um  ein  psycho-sozio-kulturelles
Existenzminimum, welches psychische Stabilität und wirtschaftliche Selbstwirksamkeit als
Kernaspekte der Menschenwürde definiert. Der Autor entwirft eine strategische Roadmap
zur  prozessualen  Eskalation,  die  von  nationalen  Sozialgerichten  über  das
Bundesverfassungsgericht  bis  hin  zum  Europäischen  Gerichtshof  für  Menschenrechte
reicht. Letztlich verfolgt das Werk den Zweck, den Sozialstaat von einem rein verwaltenden
Apparat in ein ermächtigendes System zu transformieren, das individuelle Potenziale durch
Kapitalzugang aktiv befreit.

1_EI_QUER_KINDER.txt

Dieser Text entwirft ein leidenschaftliches Plädoyer für eine grundlegende Neuausrichtung
des deutschen Sozialrechts, indem er die biologische Realität der Kindheit als universelle
Form der Neurodiversität definiert. Er argumentiert wissenschaftlich und juristisch, dass

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Kinder keine unfertigen Erwachsenen sind, sondern durch ihre neuronale Plastizität und
explorative Wahrnehmung einen evolutionären Eigenwert verkörpern, der ein erweitertes
psycho-sozio-kulturelles  Existenzminimum  zwingend  erforderlich  macht.  Die  zentrale
Forderung  des  Dokuments  ist  die  Überwindung  reiner  Defizitmodelle  zugunsten  einer
potenzialorientierten staatlichen Teilhabegarantie, die individuelle neurologische Profile als
schützenswerte  Vielfalt  anerkennt.  Um  dieses  Ziel  zu  erreichen,  schlägt  die  Quelle
konkrete  politische  Maßnahmen  vor,  darunter  die  Verankerung  der  Kinderrechte  im
Grundgesetz  sowie  die  Bereitstellung umfassender  Ressourcen für  Bildung und soziale
Teilhabe.  Abschließend  wird  die  Argumentation  in  Form  von  kindgerechtem
Schulungsmaterial  und Comic-Konzepten  didaktisch aufbereitet,  um die  Betroffenen zu
stärken und die drängenden Herausforderungen der Zukunft, wie den Klimanotstand, fest
in den Forderungskatalog der jungen Generation zu integrieren.

1_EI_QUER_KINDER_MEDIA.txt

Dieser  Text  entwirft  ein  wissenschaftlich  fundiertes  Plädoyer  für  die  Anerkennung
kindlicher  Neurodiversität  als  evolutionäres  Erfolgsmodell  und  verfassungsrechtliche
Notwendigkeit. Die zentrale These begreift Kinder nicht als unfertige Erwachsene, sondern
als biologische Spezialisten für Anpassung, deren Gehirne durch extreme Plastizität und
explorative Neugier gezielt auf die Erprobung neuer Lebenswege programmiert sind. Um
dieses  Potenzial  zu  entfalten,  betont  die  Quelle  die  Bedeutung  einer  kooperativen
Elternschaft,  in  der  mütterliche  Bindung  und  väterliche  Explorationsimpulse  durch
hormonelle  und  neuronale  Synchronisation  ein  stabiles  Fundament  für  die  kindliche
Entwicklung bilden. Dieses biologische Erbe dient als Begründung für ein umfassendes
psycho-sozio-kulturelles  Existenzminimum, welches  über  die  rein  materielle  Versorgung
hinaus ein Recht auf förderliche Umwelten und soziale Teilhabe einfordert. Letztlich zielt
das  Werk  darauf  ab,  den  Schutz  neurodiverser  Entfaltungsräume  als  juristischen  und
gesellschaftlichen Imperativ zu verankern, um die kollektive Resilienz und Innovationskraft
des Menschen langfristig zu sichern.

1_EI_QUER_KINDER_Stimpunks Foundation.txt

Dieses  Dokument  beleuchtet  die  Stimpunks  Foundation  als  zentralen  Akteur  einer
Bewegung, die sich für die radikale Inklusion und Selbstbestimmung neurodivergenter und
behinderter Menschen einsetzt. Durch die Verbindung von gegenseitiger Hilfe, politischem
Widerstand  und  Bildung  strebt  die  Organisation  danach,  gesellschaftliche  Normen
zugunsten  einer  Kultur  der  Vielfalt  und  der  gelebten  Erfahrung  zu  überwinden.  Ein
wesentlicher  Teil  des  Textes  widmet  sich  dem  Projekt  „Winchu“,  das  technologische
Frustration  in  eine  philosophische  Erzählung  verwandelt  und  Neurodiversität  als
notwendiges Korrektiv für systemische Fehler in Machtstrukturen begreift. Die Konzepte
eines  psycho-sozio-kulturellen  Existenzminimums  sowie  der  „OpenHand“-Ethik  fordern
dazu auf,  Kooperation über Konkurrenz zu stellen, um die planetare Stabilität und das
Wohl  künftiger  Generationen  zu  sichern.  Letztlich  wird  die  natürliche  neurobiologische
Vielfalt  von Kindern als evolutionärer Vorteil gerahmt, der durch unterstützende soziale
und ökologische Rahmenbedingungen geschützt werden muss.

1_Psychosoziale Auswirkungen von Erwerbslosigkeit.txt

Diese Quellensammlung untersucht die tiefgreifenden psychosozialen Auswirkungen von

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Erwerbslosigkeit  und beleuchtet  das  komplexe  Wechselspiel  zwischen dem Verlust  des
Arbeitsplatzes  und  der  menschlichen  Gesundheit.  Über  rein  materielle  Sorgen  hinaus
identifizieren die Texte den Entzug von Tagesstruktur, sozialer Anerkennung und Identität
als  zentrale  Belastungsfaktoren,  die  häufig  zu  einem  Gefühl  der  Ohnmacht  sowie  zu
klinischen  Krankheitsbildern  wie  Depressionen  oder  Angststörungen  führen.  Ein
wesentlicher  Fokus  liegt  dabei  auf  dem  bidirektionalen  Zusammenhang,  bei  dem
Arbeitslosigkeit einerseits Krankheiten auslöst, während gesundheitliche Einschränkungen
andererseits  die  Reintegration  in  den  Arbeitsmarkt  massiv  erschweren.  Abschließend
betonen die Quellen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Unterstützung, die nicht nur
ökonomische  Absicherung  bietet,  sondern  auch  die  psychische  Widerstandskraft  und
gesellschaftliche Teilhabe der Betroffenen gezielt fördert.

EI_1_KLAGE_ARGUMENTATION.txt

Dieser  Text  dokumentiert  einen  umfassenden  Beratungsverlauf  zur  sozialrechtlichen
Durchsetzung von Teilhabeansprüchen für eine Person im Autismus-Spektrum. Im Zentrum
steht das Bestreben eines Klägers,  nach jahrzehntelanger behördlicher Untätigkeit  und
vermeintlichen  Fehldiagnosen  sein  Recht  auf  soziale  Inklusion  und  berufliche
Selbstständigkeit vor dem Sozialgericht Speyer zu erstreiten. Die Struktur der Quelle folgt
einer logischen Steigerung von der strategischen Analyse über die Definition geeigneter
Rechtsmittel  wie  Untätigkeitsklagen und Eilanträge bis  hin  zur  Bereitstellung konkreter
juristischer Schriftsatzmuster. Ein wesentliches Motiv ist dabei die Forderung nach einer
multidisziplinären Begutachtung, die den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention
entspricht  und  die  stigmatisierende  Pathologisierung  des  Klägers  beendet.  Zweck  der
Ausarbeitung ist es, dem Betroffenen ein professionelles Instrumentarium an die Hand zu
geben, um durch effektiven Rechtsschutz die finanzielle Förderung einer eigenständigen
Existenzgründung zu erzwingen.

EI_Psycho-soziale Auswirkungen von Erwerbslosigkeit.txt

Dieser  Quellentext  befasst  sich  mit  der  grundlegenden  Neudefinition  des
menschenwürdigen Existenzminimums im deutschen Sozialrecht, wobei er über die bloße
materielle Absicherung hinausgeht. Er entwirft das Konzept eines psycho-sozio-kulturellen
Existenzminimums,  das  die  physische  Versorgung  untrennbar  mit  der  psychischen
Gesundheit, der sozialen Teilhabe und der kulturellen Integration verknüpft. Gestützt auf
das Grundgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention und die UN-Kinderrechtskonvention
argumentiert das Dokument, dass staatliche Leistungen soziale Isolation und psychische
Destabilisierung  aktiv  verhindern  müssen.  Ein  besonderer  Fokus  liegt  dabei  auf  den
schwerwiegenden psychosozialen Folgen von Erwerbslosigkeit  sowie der Notwendigkeit,
Kindern eine kindgerechte Entwicklung jenseits reiner Konsumstatistiken zu ermöglichen.
Letztlich  dient  der  Text  als  fundiertes  Plädoyer  für  einen  Perspektivwechsel  in  der
Sozialpolitik,  der  die  Bewahrung  der  personalen  Integrität  als  Kern  staatlicher
Fürsorgepflicht definiert.

EI_QUERULANZIA_KREDIT_FULL.txt

Dieser  Quellentext  entwirft  ein  visionäres  Buchprojekt,  das  den  Kapitalzugang  für
Existenzgründungen als einklagbares Menschenrecht postuliert. Die Argumentation stützt
sich auf das Konzept des psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums, welches über das

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

bloße  physische  Überleben  hinausgeht  und  die  wirtschaftliche  Selbstwirksamkeit  als
Kernbestandteil der Menschenwürde definiert. Das Werk ist strukturell als transformative
Reise konzipiert, die von einer juristischen Analyse des Grundgesetzes und internationaler
UN-Konventionen  über  die  Kritik  systemischer  Diskriminierung  bis  hin  zu  konkreten
Lösungsansätzen für einen ermächtigenden Sozialstaat führt. Mithilfe der Metapher der
unvollendeten Treppe wird verdeutlicht, dass Teilhabe ohne die notwendigen materiellen
Ressourcen  eine  leere  Hülse  bleibt.  Letztlich  verfolgt  der  Text  den  Zweck,  durch
strategische  Prozessführung  und  politische  Reformen  eine  Evolution  des  Sozialrechts
anzustoßen,  die  Individualität  und  unternehmerische  Autonomie  als  Werkzeuge  zur
Überwindung von Abhängigkeit begreift.

EI_klage_1.txt

In  Deutschland  beschreibt  das  Existenzminimum  einen  rechtlich  verankerten
Schutzanspruch,  der  weit  über  das  bloße  physische  Überleben  hinausgeht  und  eine
menschenwürdige Existenz garantiert. Die Quellen verdeutlichen, dass dieser Standard aus
dem soziokulturellen Minimum und der  materiellen Grundversorgung besteht,  um eine
aktive gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Durch verschiedene Rechtsbereiche wie
das  Steuer-,  Sozial-  und  Schuldrecht  wird  sichergestellt,  dass  notwendige  Mittel  für
Nahrung, Wohnraum und soziale Kontakte vor staatlichem Zugriff geschützt bleiben. Das
Bundesverfassungsgericht fungiert hierbei als entscheidende Instanz, die den Gesetzgeber
zu einer realitätsgerechten Bedarfsermittlung verpflichtet und unzulässige Kürzungen oder
Sanktionen unterbindet. Letztlich dient das Konzept als unantastbare Schutzlinie, die die
Würde des Einzelnen gegenüber wirtschaftlichen und administrativen Eingriffen verteidigt.

EI_klage_2.txt

Diese  Quellensammlung  stellt  ein  vielschichtiges  Dossier  zur  sozialen  und  rechtlichen
Interessenvertretung dar, das wissenschaftliche Diskurse mit einer konkreten juristischen
Auseinandersetzung verknüpft. Im Zentrum stehen Konzepte der sozialen Teilhabe und
Eingliederungshilfe, wobei insbesondere die „Soziale Aktivierung“ von Langzeitarbeitslosen
und  die  Rechte  von  Menschen  mit  Behinderungen  nach  der  UN-
Behindertenrechtskonvention  thematisiert  werden.  Die  Struktur  des  Textes  verbindet
theoretische Abhandlungen über Solidarische Ökonomie und Klimaschutz mit der privaten
Korrespondenz eines Klägers,  der  gegenüber der  Kreisverwaltung Kusel  Ansprüche auf
Wohnungsbeschaffungskosten und existenzsichernde Leistungen geltend macht. Letztlich
dient  das  Dokument  als  Vorbereitung  für  eine  Verfassungsbeschwerde  im  Sozialrecht,
indem es systematisch Belege für eine vermeintlich strukturelle Diskriminierung und die
Verletzung der Menschenwürde durch staatliche Behörden zusammenträgt.

EI_klage_3.txt

Dieser Quelltext bietet eine detaillierte Übersicht über die prozessualen Möglichkeiten und
Hürden im deutschen Sozial- und Verwaltungsrecht, wobei ein besonderer Fokus auf der
Verfassungsbeschwerde als letztes Rechtsmittel liegt. Er erläutert die dreistufige Struktur
der  Sozialgerichtsbarkeit  und  betont,  dass  der  Grundrechtsschutz  bereits  auf
Behördenebene beginnt, während das Bundesverfassungsgericht erst nach vollständiger
Erschöpfung  des  Rechtswegs  eingreift.  Ein  zentrales  Thema  ist  zudem  die
Schadensminderungspflicht des Bürgers, die im Spannungsfeld zu staatlichen Leistungen

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

wie der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steht.  Abschließend
klärt der Text über praktische Aspekte wie die Amtshaftung bei Pflichtverletzungen, die
Bedeutung der Amtsermittlung sowie die Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe auf.

EI_klage_4_Sachaufklärungspflicht.txt

In  der  vorliegenden Quelle  wird  die  zentrale  Bedeutung der  Sachaufklärungspflicht  im
deutschen  Sozialrecht  sowie  deren  rechtliche  Grundlagen  in  Behörden-  und
Gerichtsverfahren  beleuchtet.  Im  Mittelpunkt  steht  der  Amtsermittlungsgrundsatz,  der
staatliche  Instanzen  dazu  verpflichtet,  den  entscheidungserheblichen  Sachverhalt
eigenständig  und  umfassend  aufzuklären,  statt  sich  lediglich  auf  den  Vortrag  der
Beteiligten zu verlassen. Das Dokument verdeutlicht, dass eine Missachtung dieser Pflicht,
etwa durch das Unterlassen notwendiger  medizinischer Gutachten oder die willkürliche
Ablehnung von Beweisanträgen, einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, der zur
Aufhebung gerichtlicher Entscheidungen führen kann. Letztlich dient diese weitreichende
Ermittlungspflicht der Verwirklichung der materiellen Wahrheit, um in sensiblen Bereichen
wie  der  Schwerbehinderung  oder  der  Teilhabe  am Arbeitsleben  eine  gerechte  soziale
Sicherung zu gewährleisten.

EI_psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum im Sozialrecht.txt

Diese  Quelle  dokumentiert  eine  umfassende  juristische  und  sozialpolitische
Argumentationsstrategie, die eine radikale Neudefinition des staatlichen Existenzminimums
in  Deutschland  fordert.  Im  Zentrum  steht  der  Übergang  von  einer  rein  materiellen
Grundsicherung hin  zu  einem psycho-sozio-kulturellen  Mindeststandard,  der  psychische
Integrität  und  echte  gesellschaftliche  Teilhabe  als  unverzichtbare  Bestandteile  der
Menschenwürde  begreift.  Der  Text  verbindet  dabei  verfassungsrechtliche  Analysen  mit
völkerrechtlichen  Verpflichtungen  aus  der  UN-Behindertenrechtskonvention,  um
insbesondere  für  neurodivergente  Menschen  neue  Rechtsansprüche  abzuleiten.  Ein
wesentlicher  Pfeiler  dieser  Argumentation  ist  die  Forderung  nach  einem  einklagbaren
Recht  auf  Gründungskapital,  damit  Selbstständigkeit  als  Form  der  beruflichen
Selbstbestimmung  nicht  länger  an  bürokratischen  Ermessenshürden  scheitert.  Zur
praktischen  Durchsetzung  liefert  das  Dokument  ein  vollständiges  Instrumentarium aus
Musterklagebegründungen, Factsheets für NGOs und strategischen Briefings für Verfahren
vor  dem  Bundesverfassungsgericht  sowie  dem  Europäischen  Gerichtshof  für
Menschenrechte.  Letztlich  dient  die  Quelle  als  transformatives  Manifest,  das  den
Sozialstaat  von  einem  System  passiver  Almosen  in  eine  Infrastruktur  zur  aktiven
Befähigung und individuellen Selbstwirksamkeit umbauen möchte.

EI_psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum_KREDIT.txt

Diese  Quelle  dokumentiert  die  konzeptionelle  Entwicklung  eines  Buchprojekts,  das  ein
Recht auf Kapital für Existenzgründungen als notwendige Erweiterung der Menschenwürde
postuliert. Der rote Faden der Argumentation verbindet das deutsche Grundgesetz und das
Sozialgesetzbuch  mit  internationalen  Normen wie  der  UN-Behindertenrechtskonvention,
um den Übergang von einem rein verwaltenden zu einem befähigenden Sozialstaat zu
fordern.

Die Struktur des Textes folgt einer dramaturgischen Steigerung:

Zunächst wird das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum definiert,  welches über das

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

bloße physische Überleben hinaus die psychische Integrität und reale soziale Teilhabe als
einklagbare  Ansprüche  begreift.
Darauf  aufbauend wird das aktuelle  System als  „unvollendete Treppe“ kritisiert,  da es
Menschen  zwar  formal  Rechte  zuspricht,  ihnen  aber  durch  Ermessensspielräume  und
fehlendes  Startkapital  die  materielle  Basis  zur  Selbstwirksamkeit  verweigert.
Den  Kern  bildet  die  juristische  Herleitung  eines  subjektiven  Rechtsanspruchs  auf
Gründungskapital,  der  insbesondere  für  marginalisierte  Gruppen  wie  neurodivergente
Menschen die strukturelle Diskriminierung am ersten Arbeitsmarkt überwinden soll. 

Zweck  der  Ausarbeitung  ist  es,  eine  juristisch  fundierte  und  rhetorisch  anregende
Blaupause zu liefern, die strategische Prozessführungen und politische Reformen anstößt.
Der Text gipfelt in einem konkreten Aktionsplan, der wissenschaftliche Analyse, digitale
Innovation  und  gerichtliche  Musterverfahren  zu  einer  ganzheitlichen  Strategie  der
gesellschaftlichen Ermächtigung verwebt.

EI_psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum_Verfassungsrechtliche  Kritik
BA.txt

Dieser Text ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Rechte neurodiverser Menschen, das
juristische Präzision mit einer provokanten, aktivistischen Rhetorik verbindet. Er analysiert
die systematische Diskriminierung von Autist*innen auf dem Arbeitsmarkt und innerhalb
des  deutschen  Sozialsystems,  wobei  er  die  enge  Verflechtung  von  Exekutive  und
Ministerien  als  Verstoß  gegen  die  Gewaltenteilung  geißelt.  Durch  eine  detaillierte
Zusammenstellung  von  Musterklagen,  Beweisstrategien  und  Verfassungsbeschwerden
liefert das Dokument ein strategisches Instrumentarium, um gegen behördliche Willkür
und Untätigkeit vorzugehen. Zentrales Motiv ist die Forderung nach einem psycho-sozio-
kulturellen Existenzminimum, das über bloße materielle Absicherung hinausgeht und echte
gesellschaftliche Teilhabe sowie das Recht auf Existenzgründungskapital einschließt. Den
Abschluss bildet ein bewusster Wechsel in einen sarkastisch-querulatorischen Tonfall, der
als künstlerisches Ausdrucksmittel dient, um die Absurdität bürokratischer Strukturen zu
demaskieren und zum kollektiven Widerstand aufzurufen.

EI_psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum_Verfassungsrechtliche  Kritik
BA_FRAGEN.txt

Dieser Quellentext stellt eine juristische und aktivistische Argumentationssammlung dar,
die  eine  grundlegende  Erweiterung  des  staatlichen  Schutzauftrags  für  neurodiverse
Menschen,  insbesondere  Autist*innen,  fordert.  Im Zentrum steht  die  Einführung eines
„psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums“, das über die rein materielle Grundsicherung
hinausgeht  und  spezifische  psychische  Stabilität  sowie  barrierefreie  Teilhabe  als
unantastbare  Menschenwürde  definiert.  Der  Text  verknüpft  dabei  deutsche
Verfassungsprinzipien  wie  die  Gewaltenteilung  und  das  Sozialstaatsprinzip  mit
europäischen Richtlinien, um eine systemische Diskriminierung am Arbeitsmarkt und in der
Verwaltungspraxis  anzuprangern.  Durch  eine  strukturierte  Zusammenstellung  von
Musterklagen,  Beweisanträgen  und  strategischen  Leitfäden  dient  das  Dokument  als
konkretes Werkzeug für die kollektive Rechtsdurchsetzung vor nationalen Gerichten und
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Zweck des Textes ist es, Betroffene
und NGOs zu mobilisieren, um durch gezielte Prozessführung einen einklagbaren Anspruch
auf individuelle Förderungen, wie etwa Startkapital für Existenzgründungen, zu erzwingen.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

PROMPTER_Çer_Querulanzia_Autismos_FAQ.txt

Dieses  Manifest  fungiert  als  kämpferischer  Aufruf  zum  aktiven  Widerstand  gegen  die
bürokratische Willkür des deutschen Sozialstaats, wobei der Fokus auf der Diskriminierung
von  neurodiversen  Menschen  und  Langzeiterwerbslosen  liegt.  Die  Texte  fordern  eine
radikale  Transformation  des  Existenzminimums  hin  zu  einem  psycho-sozio-kulturellen
Standard,  der  über  die  reine  Grundsicherung  hinausgeht  und  echte  gesellschaftliche
Teilhabe  sowie  barrierefreie  Kommunikation  garantiert.  Durch  eine  Verbindung  von
juristischer  Präzision  und  satirischer  Provokation  sollen  Betroffene  und  NGOs ermutigt
werden,  nationale  Gesetze  sowie  EU-Ratsbeschlüsse  als  strategische  Waffen  gegen
institutionelle  Ignoranz  einzusetzen.  Das  zentrale  Ziel  ist  es,  die  systematische
Bescheidsverweigerung  und  die  Aushöhlung  der  Gewaltenteilung  innerhalb  der
Bundesagentur für Arbeit öffentlich zu entlarven und einzureißen. Letztlich dient das Werk
als poetischer und rechtlicher Leitfaden, um die menschliche Würde aus den verstaubten
Aktenbergen der Verwaltung in die gelebte Realität zu überführen.

PROMPTER_Çer_Querulanzia_Autismos_FAQ2.txt

Dieser Text fungiert als juristischer Leitfaden, der die Forderung nach einem Recht auf
Kapital  für  Existenzgründungen  als  notwendigen  Bestandteil  eines  menschenwürdigen
Existenzminimums  begründet.  Er  argumentiert,  dass  wahre  gesellschaftliche  Teilhabe,
insbesondere  für  neurodiverse  Menschen,  über  die  bloße  physische  Versorgung
hinausgehen muss und stattdessen die wirtschaftliche Selbstbestimmung durch den Abbau
struktureller Barrieren ermöglichen sollte. Zur Untermauerung dieses Anspruchs stützt sich
das  Dokument  auf  eine  Synthese  aus  dem  deutschen  Grundgesetz,  der  UN-
Behindertenrechtskonvention  und  europäischem  Recht,  während  es  gleichzeitig
systemische  Defizite  und  Rechtsbrüche  innerhalb  der  aktuellen  Sozialgesetzgebung
anprangert.  Ziel  des  Textes  ist  es,  eine  strategische  Argumentationsstruktur  für
verfassungsrechtliche  Beschwerden  bereitzustellen,  um  Kapitalhilfen  von  einer
Ermessensleistung in ein einklagbares Menschenrecht zu transformieren.

QUERULANZIA_PROMPTER.txt

Dieser  Text  fungiert  als  eine  provokative  Handlungsanweisung,  die  eine  Künstliche
Intelligenz  dazu  auffordert,  eine  höchst  spezifische  und  theatralische  Persona
einzunehmen.  Der  Kern  des  Auftrags  liegt  in  der  Erschaffung  eines  „wahnhaften
Querulantentums“, wobei die Grenzen herkömmlicher Kommunikation durch den Einsatz
von ätzendem Sarkasmus und komplexen metaphorischen Wortbildern bewusst gesprengt
werden  sollen.  Ziel  ist  die  Produktion  eines  literarischen  „Kunstwerks“,  das  durch
kompromisslose Originalität besticht und dabei konsequent einen informativen Gehalt mit
einer fast schon manischen, poetischen Ausdruckskraft verbindet. Letztlich dient die Quelle
als  präzises  Werkzeug,  um  die  kreative  Kapazität  der  Maschine  in  Richtung  eines
extremen, nonkonformistischen Schreibstils zu lenken.

Çer_Querulanzia_Autismos_02.txt

Dieses Manifest mit dem Titel „Querulanzia Autismos 02“ von Çer Lerock ist eine radikale
und satirische Anklage gegen die deutsche Bürokratie, die neurodivergenten Menschen
den Weg in die berufliche Selbstständigkeit systematisch versperrt. Der Text nutzt eine
hyperpoetische,  wütende  Sprache,  um  die  Kluft  zwischen  den  hohen  Idealen  des

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Grundgesetzes  und  der  UN-Behindertenrechtskonvention  einerseits  und  der
diskriminierenden Verwaltungspraxis andererseits zu entlarven. Ein zentrales Anliegen ist
die Forderung nach einem einklagbaren Recht auf Startkapital, da finanzielle Hürden und
starre Kreditwürdigkeitsprüfungen in den 'geheiligten Halle der deutschen Bank' eine echte
gesellschaftliche  Teilhabe  verhindern.  In  acht  Kapiteln  wird  die  Notwendigkeit  eines
psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums entfaltet, das über bloße Almosen hinausgeht
und Autonomie durch materielle Unterstützung ermöglicht. Letztlich fungiert das Werk als
politischer Weckruf und juristischer Leitfaden, der zum aktiven Widerstand gegen ein als
„kafkaesk“  empfundenes  System  aufruft,  um  die  Würde  neurodiverser  Gründer*innen
wiederherzustellen.

<= CONTENT

ANALYSIS =>

QUERULANZIA AUTISMOS
Eine polemische Ausarbeitung zur Erosion des Rechtsstaats und zur Würde des
neurodiversen Individuums!

1.  Das  Konzept  des  „wahnhaften  Querulantentums“:  Eine  strategische
Dekonstruktion

Das  sogenannte  „wahnhafte  Querulantentum“  ist  mitnichten  eine  psychologische
Diagnose, sondern vielmehr eine strategische Notwendigkeit; ein Akt rationaler Notwehr
gegen eine entmenschlichte Bürokratie, die Bürgerrechte zu einem Spielzeug degradiert
hat. In einer Welt, in der Anträge in den schwarzen Löchern der Amtsstuben verschwinden
und Menschen als  bloße  „Fälle“  abgefertigt  werden,  wird  der  kalkulierte,  unerbittliche
Widerstand zur einzig vernünftigen Handlungsoption. Es ist  der Aufruf,  die Waffen der
Vernunft und des Rechts gegen ein System zu richten, das in seiner Ignoranz erstarrt ist.

Die Guerilla-Taktik: Das System mit seinen eigenen Waffen schlagen

Die  im „Querulanzia“-Manifest  dargelegte Vorgehensweise ist  kein  blinder  Aktionismus,
sondern  eine  präzise,  fast  chirurgische  Sezierung  des  bürokratischen  Apparats.  Die
Methoden zielen darauf ab, die morschen Fundamente der Verwaltung freizulegen und das
System an seinen eigenen, inneren Widersprüchen kollabieren zu lassen.

• Präzise Beobachtung und furchtlose Benennung: Die Grundlage des Widerstands ist
ein „scharfes Auge“, das die systemischen Fehler, die Verzögerungen und die Willkür
der Behörden exakt dokumentiert und ohne Scheu öffentlich anprangert. 

• Entlarvung von Widersprüchen: Das  Ziel  ist  es,  das System „an seinen eigenen
Widersprüchen zu zerreißen“. Jeder verweigerte Bescheid, jede ignorierte Frist und
jede  unlogische  Begründung  wird  zu  einer  Waffe  in  den  Händen  derer,  die
Gerechtigkeit einfordern. 

• Juristische  und  rhetorische  Eskalation:  Musterklagen,  Sammelklagen  und
„Tarnkappen-Prüfungsanträge“  werden  zu  einer  „Armee  aus  Papier“,  die  die
institutionelle  Apathie  zertrümmern  soll.  Jede  Eingabe  ist  dabei  nicht  nur  ein

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

juristischer Akt, sondern ein „poetischer Sprengsatz“. 
• Mobilisierung  und  Solidarität:  Der  Kampf  wird  nicht  isoliert  geführt.  Petitionen

wirken  als  „kollektive  Kanonade“,  und  jede  geteilte  Information  wird  zu  einem
„Schrei in der Leere, der Hallen der Gleichgültigkeit zum Beben bringt“. 

Das  übergeordnete  Ziel  ist  dabei  nicht  allein  die  Durchsetzung  eines  individuellen
Rechtsanspruchs.  Es  ist  die  Entlarvung der  „morschen Festung der  Ignoranz“  und die
Zerstörung der Illusion, dass Schutzmechanismen automatisch wirken.

Der Querulant als personifizierte Anklage

Dieser  Ansatz  stellt  eine  fundamentale  rechtliche  und  gesellschaftliche  Kritik  an  der
deutschen Bürokratie dar. Er attackiert die „lächelnde Gleichgültigkeit“, mit der Beamte
und  Sachbearbeiter  den  Betroffenen  begegnen,  und  stellt  sich  der  Praxis  entgegen,
Menschen  auf  Aktenzeichen  und  statistische  Einheiten  zu  reduzieren.  Indem  die
„Querulanten“  die  Unterschiedlichkeit  nicht  als  Makel,  sondern  als  „Waffe“  und
„Leuchtfeuer“  begreifen,  fordern  sie  eine  Verwaltung  heraus,  die  auf  normierte
Gleichschaltung und Effizienz getrimmt ist,  dabei  aber  ihre Kernaufgabe vergisst:  dem
Bürger zu dienen.

Diese Methode des Widerstands ist daher keine bloße strategische Wahl. Sie ist die direkte
und  unausweichliche  Konsequenz  aus  der  Weigerung  des  Systems,  die  Würde  des
Individuums anzuerkennen, indem es ihm die fundamentalste Grundlage verweigert: das
Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum.

2.  Das  „psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum“  im  Fadenkreuz  der
Neurodiversität

Die strategische Erweiterung des traditionell verstandenen Existenzminimums ist kein Ruf
nach Luxus, sondern die konsequente Einforderung der grundlegenden Voraussetzungen
für die Wahrnehmung der Menschenwürde. Ein Mensch, der lediglich physisch überlebt,
aber  psychisch  zermürbt,  sozial  isoliert  und  kulturell  exkludiert  ist,  kann  seine
Persönlichkeit  nicht  entfalten  und seine Rechte nicht  wahrnehmen.  Die  Garantie  eines
psycho-sozio-kulturellen  Existenzminimums  ist  daher  keine  Wohltat,  sondern
verfassungsrechtliche Pflicht.

Das Fundament der Anklage: Die normative Waffe des Grundgesetzes

Das Konzept des psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums leitet sich normativ aus dem
Zusammenspiel von Artikel 1 Abs. 1 GG (Schutz der Menschenwürde) und Artikel 20 Abs. 1
GG (Sozialstaatsprinzip) ab. Es erkennt an, dass die menschliche Existenz ein untrennbares
Geflecht aus materiellen, psychischen und sozialen Bedürfnissen ist. Die Menschenwürde
schützt  nicht  nur  das  biologische  Sein,  sondern  auch  das  soziale  Werden.  Dieses
erweiterte Verständnis lässt sich in drei Dimensionen aufschlüsseln:

Dimension Kerngehalt Konkretisierung & Rechtfertigung

Physisch-Materiell
Sicherstellung  der
biologischen Grundlagen.

Deckung  des  Bedarfs  an  Nahrung,
Kleidung,  Unterkunft  und
Gesundheitspflege  als  unabdingbare
Basis für jede weitere Entfaltung.

Psychisch-Sozial Gewährleistung  der Ermöglichung  von

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Dimension Kerngehalt Konkretisierung & Rechtfertigung

persönlichen  Integrität  und
sozialen Teilhabe.

zwischenmenschlichen  Beziehungen,
Kommunikation  und  einem  von
existenziellen  Ängsten  befreiten
Mindestmaß  an  Selbstachtung.  Ein
isoliertes  Dasein  verstößt  gegen  die
soziale Natur des Menschen.

Kulturell-Partizipativ
Ermöglichung  der  Teilhabe
am  gesellschaftlich-
kulturellen Leben.

Zugang  zu  Bildung,  Information,
kulturellen  Gütern  und  der  Gestaltung
der  eigenen  Lebensumstände  als
operative Dimension der Freiheitsrechte.

Die Neurodiversität als Sprengsatz für den normierten Rahmen

Die Perspektive der Neurodiversität fordert und erweitert dieses Konzept auf fundamentale
Weise.  Kinder  sind,  wie  es  in  den  Quellen  heißt,  die  „lebendige  Verkörperung  einer
natürlichen,  entwicklungsbedingten  Neurodiversität“.  Sie  sind  keine  „Mini-Versionen
neurotypischer Erwachsener“, sondern folgen eigenen neurologischen Entwicklungspfaden.
Ein System, das in seiner gesamten Architektur – von der Schule über die Behörde bis zum
Arbeitsmarkt  –  auf  den  „neurotypischen  Erwachsenen“  ausgerichtet  ist,  kann  den
Bedürfnissen von Kindern und neurodivergenten Menschen per se nicht gerecht werden.

Die Konsequenz dieser Erkenntnis ist so einfach wie radikal: „Wenn das Kind aus dem
Rahmen  fällt,  ist  der  Rahmen  zu  klein“.  Die  Verweigerung  von  angepassten
Kommunikationshilfen,  Lernumgebungen  oder  Unterstützungsleistungen  ist  somit  keine
bloße administrative Nachlässigkeit, sondern ein direkter Angriff auf das Recht, die eigene
Persönlichkeit zu entfalten. Es ist die Verweigerung der Voraussetzungen für ein Leben in
Würde.

Die Unfähigkeit des deutschen Sozial- und Rechtssystems, dieses erweiterte und an die
Realität der Neurodiversität angepasste Existenzminimum zu gewährleisten, entlarvt seine
groteske und menschenverachtende Architektur.

3.  Systemkritik:  Die  groteske  Architektur  des  deutschen  Sozial-  und
Rechtssystems

Die folgende Analyse ist keine bloße Auflistung von Fehlern, sondern eine Sezierung der
„grotesken  Verrenkung  des  Rechtsstaats“,  wie  sie  sich  im  deutschen  Sozialsystem
manifestiert. Die dargestellten Dysfunktionen sind keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern
systemimmanente  Merkmale  einer  Architektur,  die  darauf  ausgelegt  zu  sein  scheint,
Bürgerrechte zu behindern statt zu schützen.

Die Farce der Gewaltenteilung: Wenn die Exekutive sich selbst kontrolliert

Ein Paradebeispiel für die Erosion rechtsstaatlicher Prinzipien im Dienste einer neoliberalen
Staatsideologie  ist  die  Konstruktion  der  Bundesagentur  für  Arbeit  (BA).  Formal  als
„bundesunmittelbare  Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts“  deklariert,  thront  sie
tatsächlich unter der „zärtlichen, väterlichen Aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales“.  Die  Gewaltenteilung wird hier  „mit  der  Eleganz eines  Presslufthammers
ignoriert“.  Die  BA  agiert  als  „politischer  Handlanger“  des  Ministeriums,  um  den

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

„Produktionsfaktor Arbeit“ zu regulieren, statt dem Bürger zu dienen. Diese strukturelle
Abhängigkeit  ist  besonders  verheerend  für  neurodiverse  Personen,  die  auf  eine
rechtssichere, individuelle und regelbasierte Anwendung des Gesetzes angewiesen sind,
nicht  auf  politisch opportunes Fallmanagement.  Die  Bürgerrechte werden so zu einem
„Spielzeug“ degradiert.

Die Bürokratie als Zermürbungsmaschine

Auf  der  operativen  Ebene  manifestiert  sich  dieser  Systemfehler  in  einer  Praxis  der
„entmenschlichten  Bürokratie“.  Die  Kritik  an  der  fortwährenden  „Untätigkeit“  und
„Verfahrensverschleppung“,  wie  sie  sich  etwa  im  Agieren  des  Sozialamts  der
Kreisverwaltung Kusel zeigt, beschreibt keine zufälligen Verzögerungen. Es handelt sich
um eine  bewusste  oder  zumindest  grob  fahrlässig  in  Kauf  genommene Strategie,  die
darauf abzielt, Antragsteller zu zermürben und zur Aufgabe zu zwingen. Die Verweigerung
von Bescheiden und die  Missachtung von Fristen sind  keine  Ausnahmen,  sondern  die
Regel  in  einem  System,  das  den  Bürger  als  Bittsteller  und  nicht  als  Rechtsträger
behandelt.

§ 99 SGB IX: Die gesetzlich verankerte Willkür

Für  neurodiverse  Menschen  potenzieren  sich  diese  systemischen  Hürden.  Das  Gesetz
selbst wird zur Barriere. Ein eklatantes Beispiel ist § 99 Abs. 3 SGB IX, der Leistungen der
Eingliederungshilfe  für  eine nicht  näher  definierte  Gruppe von Menschen ins  „alleinige
Ermessen“ des Leistungsträgers stellt. Die Formulierung, dass Leistungen gewährt werden
können, nicht müssen, öffnet der Willkür Tür und Tor. Sie stellt eine staatlich legitimierte,
strukturelle  Diskriminierung  dar,  die  den  Anspruch  auf  gleichberechtigte  Teilhabe  ad
absurdum führt  und die Betroffenen einem nahezu beliebigen Ermessensspielraum von
Verwaltung und Justiz ausliefert.

Angesichts dieser Architektur stellt sich die Frage: Welcher Dornenpfad bleibt dem Bürger,
der trotz allem auf sein Recht pocht?

4. Der Rechtsweg als Passion: Ein Spießrutenlauf durch die Instanzen

Randbemerkungen  zu  Planspiel  Tag  9178  (  H  I  S  T  O  R  Y  )
Antragstellungen,  so  auch  Eingaben  bei  der  Gerichtsbarkeit,  sind  ein  viel  zu  wenig
gewürdigter  Bestandteil  der  Gegenwartsliteratur  …
Time  is  on  my  side,  1964,  The  Rolling  Stones
Tag 0001 : 01.11.2000

Der in Deutschland vorgesehene Rechtsweg im Sozialrecht ist kein Pfad zur Gerechtigkeit,
sondern eine Passion im biblischen Sinne – ein Leidensweg, der über Jahrzehnte andauern
kann,  wie  ein  Schriftverkehr  der  letzten  36  Jahre  belegt.  Er  ist  ein  zermürbender
Hindernislauf, strategisch darauf ausgelegt, den Kläger physisch, psychisch und finanziell
zu zermürben, bis er aufgibt.

Die Stationen des Leidenswegs: Ein Labyrinth ohne Ausgang

Der vollständige Instanzenzug führt den Rechtssuchenden durch ein Labyrinth nationaler
und internationaler Gerichte:

1. Sozialgericht  (SG):  Die  erste  Instanz,  in  der  der  Kampf  gegen die  Trägheit  der

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Behörden beginnt, wie zum Beispiel vor dem Sozialgericht in Speyer. 
2. Landessozialgericht  (LSG):  Die  Berufungsinstanz,  etwa  in  Mainz,  die  jedoch nur

nach Zulassung tätig wird. 
3. Bundessozialgericht (BSG): Die  Revisionsinstanz in Kassel,  die  fast  ausschließlich

über Rechtsfragen entscheidet und ebenfalls einer strengen Zulassung unterliegt. 
4. Bundesverfassungsgericht (BVerfG): Die letzte nationale Instanz in Karlsruhe, die

angerufen werden kann, wenn eine Verletzung von Grundrechten geltend gemacht
wird. 

5. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR): Die supranationale Ebene in
Straßburg, die eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention prüft. 

Die prozessualen Fallstricke: Wie der Staat den Kläger zermürbt

Jede Stufe dieses Weges ist mit hohen prozessualen Hürden versehen, die einen effektiven
Rechtsschutz erschweren:

• Zulassungserfordernisse: Sowohl die Berufung zum LSG als auch die Revision zum
BSG sind nicht automatisch zulässig. Sie müssen zugelassen werden, wenn der Fall
„grundsätzliche Bedeutung“ hat, das Urteil von einer höheren Instanz abweicht oder
ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt. In der Praxis werden diese Hürden oft
genutzt, um Verfahren abzuschmettern. 

• Rechtswegerschöpfung: Vor der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts muss der
gesamte Fachrechtsweg durchlaufen sein.  Jedes denkbare Rechtsmittel,  inklusive
der  Nichtzulassungsbeschwerde,  muss  eingelegt  worden  sein.  Dieser  Grundsatz
zwingt die Kläger in jahrelange, kostspielige Verfahren. 

• Grundrechtsverletzung  als  Kern:  Eine  Verfassungsbeschwerde  ist  nur  dann
erfolgreich,  wenn  nicht  nur  eine  Verletzung  einfacher  Gesetze  (wie  der
Sozialgesetzbücher),  sondern  eine  Verletzung  spezifischer  Grundrechte
nachgewiesen wird. Dies erfordert eine anspruchsvolle juristische Argumentation,
die über den eigentlichen sozialrechtlichen Streitfall hinausgeht. 

Dieser beschwerliche Weg, der den Einzelnen gegen einen übermächtigen Staatsapparat
stellt, lässt die Frage aufkommen, ob das im Grundgesetz verankerte Gleichheitsprinzip in
der Praxis überhaupt Geltung beanspruchen kann.

5. Die Farce der Gleichheit: Diskriminierung als Staatsräson

Das in Artikel 3 des Grundgesetzes feierlich garantierte Versprechen, dass alle Menschen
vor dem Gesetz gleich sind, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine theoretische
Fiktion. An der harten Realität der deutschen Sozial- und Drogenpolitik zerschellt dieses
Ideal  und  offenbart  eine  systemische  Ungleichbehandlung,  die  den  Anschein  einer
bewussten Staatsräson erweckt.

Die Zwei-Klassen-Gesellschaft: Strukturelle Entrechtung per Gesetz

Die in den vorangehenden Kapiteln dargelegte Praxis stellt eine eklatante Verletzung des
Gleichheitsgrundsatzes  dar.  Die  Verweigerung  eines  an  die  spezifischen  Bedürfnisse
angepassten „psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums“ für neurodiverse Menschen ist
eine strukturelle Benachteiligung. Während die Bedürfnisse der neurotypischen Mehrheit
den  Standard  für  staatliche  Leistungen  definieren,  werden  die  grundlegenden
Voraussetzungen für die Teilhabe neurodiverser Menschen als Sonderfall abgetan oder, wie

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

im Fall von § 99 SGB IX, in das Ermessen der Verwaltung gestellt. Diese systemischen
Barrieren schaffen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft von Rechtsträgern.

Die Heuchelei der Drogenpolitik: Wenn Gleichheit zur reinen Formsache wird

Besonders  grotesk  tritt  die  Ungleichheit  in  der  deutschen  Drogenpolitik  zutage.  Die
Kriminalisierung von Cannabis steht in krassem Widerspruch zur legalen Verfügbarkeit und
gesellschaftlichen  Akzeptanz  von  Tabak  und  Alkohol,  deren  gesundheitsschädigende
Wirkungen unbestritten und gravierend sind. Diese willkürliche Unterscheidung wirft, wie
im  Antragstext  treffend  formuliert,  die  fundamentale  Frage  auf,  „ob  wirklich,  wie  im
Grundgesetz im Artikel 3 zugesichert, alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind?!“. Die
Antwort, die das System durch seine Praxis gibt, ist ein klares Nein.

Fazit: Der wahnhafte Widerstand als staatsbürgerliche Pflicht

Die hier sezierten Missstände sind keine isolierten Fehler. Die bürokratische Ignoranz, die
Aushöhlung der Gewaltenteilung im Sinne einer neoliberalen Ideologie, die Entrechtung
neurodiverser  Menschen  und  die  heuchlerische  Drogenpolitik  sind  Symptome  einer
tiefgreifenden Erosion des Sozialstaatsprinzips. Sie spiegeln eine größere systemische Krise
wider,  in  der  Grundrechte  systematisch  ausgehebelt  werden  –  sei  es,  um  den
„Klimanotstand“  zu  verwalten  oder  einem „Neo-Feudalismus“  der  Finanzoligarchie  den
Weg zu ebnen, wie er bereits 1931 in der Enzyklika 'Quadragesimo anno' kritisiert wurde.

In diesem Kontext ist der „wahnhafte“, strategische und unerbittliche Widerstand keine
Störung. Er ist die einzig logische und würdevolle Antwort auf einen Staat, der den im
Grundgesetz  verbrieften  Gesellschaftsvertrag  verrät.  Er  ist  eine  notwendige
staatsbürgerliche  Pflicht.  Der  querulatorische  Aufschrei  ist  der  Weckruf  an  einen
Rechtsstaat, der im Tiefschlaf der Selbstzufriedenheit zu ersticken droht.

Analyse  von  Rechtsansprüchen,  Systemkritik  und  Aktivismus  im  deutschen
Sozialstaat

Executive Summary

Dieses Dokument synthetisiert die zentralen Themen aus einem Konvolut von Anträgen,
juristischen Analysen und aktivistischen Manifesten, die sich kritisch mit dem deutschen
Sozial-  und  Rechtssystem  auseinandersetzen.  Im  Kern  steht  ein  langjähriger  Konflikt
zwischen einem Individuum und verschiedenen Sozialbehörden sowie Gerichten, der über
einen  konkreten  Antrag  auf  Existenzgründung  hinausgeht  und  eine  fundamentale
Systemkritik formuliert.

Die  Auseinandersetzung  entzündet  sich  an  einem  Antrag  auf  eine  „multidisziplinäre
Bewertung“ gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), einem „Feldversuch“
zur  Erprobung  der  beruflichen  Selbstständigkeit  sowie  der  Forderung  nach  5.000  €
Startkapital  und einer  Übergangsregelung im Bürgergeldbezug für  die  Gründung eines
Dienstleistungsunternehmens namens „Coffee-Shop & Co.“.

Die vorgebrachte Kritik zielt auf systemische Mängel im Sozialstaat, insbesondere auf die
strukturelle  Diskriminierung  von  neurodiversen  Menschen  (insbesondere  im  Autismus-
Spektrum) und Langzeiterwerbslosen. Den Behörden – vom Jobcenter Kusel bis zu den
höchsten Gerichten – werden Untätigkeit, Verfahrensverschleppung und Amtsmissbrauch

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

vorgeworfen. Theoretisch untermauert wird diese Kritik durch zwei zentrale Konzepte:

1. Das  psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum:  Eine  erweiterte  Definition  des
Existenzminimums, die über die physische Versorgung hinausgeht und psychische
Stabilität, soziale Teilhabe sowie kulturelle Mitwirkung als grundrechtlich verbürgten
Anspruch  (Art.  1  und  20  GG)  postuliert.  Die  gängige  Rechtsprechung  des
Bundesverfassungsgerichts  wird  als  für  neurodivergente  Menschen  unzureichend
kritisiert. 

2. Neurodiversität  als  evolutionäres  Prinzip:  Die  Argumentation,  dass  insbesondere
Kinder eine natürliche, entwicklungsbedingte Neurodiversität verkörpern, die vom
normativen System fälschlicherweise pathologisiert wird. Das System müsse sich an
das Kind anpassen, nicht umgekehrt. 

Als  strategische  Antwort  wird  ein  „wahnhaftes  Querulantentum“  propagiert  –  eine
Kombination  aus  akribischer  juristischer  Präzision  und  provokanter,  öffentlicher
Konfrontation.  Dies  umfasst  die  Ausschöpfung  des  gesamten  Rechtswegs  bis  zur
Verfassungsbeschwerde,  die  strategische  Nutzung  von  EU-Recht  und  internationalen
Konventionen  sowie  die  Mobilisierung  von  Zivilgesellschaft  und  NGOs,  um strukturelle
Missstände aufzudecken und zu bekämpfen.

Inhaltsverzeichnis

1. Der konkrete Rechtsfall: Antrag auf Existenzgründung und Teilhabe 
2. Fundamentale Systemkritik am deutschen Sozialstaat 
3. Neurodiversität als zentrales Paradigma 
4. Juristische und aktivistische Strategien 
5. Politische Forderungen 

1. Der konkrete Rechtsfall: Antrag auf Existenzgründung und Teilhabe

Der Ausgangspunkt der Auseinandersetzung ist ein detaillierter Antrag, der sich an eine
breite Palette von Institutionen richtet – vom Sozialamt der Kreisverwaltung Kusel über
das Sozialgericht Speyer, das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, das Bundessozialgericht,
das Bundesverfassungsgericht bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

1.1 Antragstellung und Forderungen

Der Antragsteller  forderte  konkret im Januar 2021 nach Erstellung einer mehr als  nur
fragwürdigen 'Begutachtung':

• Eine „multidisziplinäre Bewertung“ im Sinne der  UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK), insbesondere unter Berufung auf Artikel 12 (5) und Artikel 26 a). 

• Einen „Feldversuch“ zur Evaluierung der Tragfähigkeit einer beruflichen Vollexistenz
als  Selbstständiger,  basierend  auf  einem  psychologischen  Gutachten  von  Herrn
Janzen. 

• Eine  Finanzierung  von  5.000  €  für  erforderliche  Vorlaufkosten  der
Existenzgründung. 

• Aktualisiert wurde dieses Rechtsbegehren im April 2024 als Geschäftskonzept mit
dem Namen „Coffee-Shop & Co.“, welches bereits 2004 konzipiert und damals bei
der IHK und dem GöBi-Fonds in Göttingen eingereicht wurde. 

• Gefordert wird nun eine „Übergangsregelung“ für einen Zeitraum von 2⅔ Jahren,

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

die den Leistungsbezug nach Bürgergeld-Bestimmungen mit einer an die Realität
einer Existenzgründung angepassten Anrechnung von Einkommen kombiniert. 

1.2 Begründung und Vorwürfe an die Behörden

Die Begründung des Antrags stützt sich auf eine 34-jährige Historie des Schriftverkehrs mit
den zuständigen Leistungsträgern. Den Behörden und der Gerichtsbarkeit werden schwere
Versäumnisse vorgeworfen:

• Fortwährende Untätigkeit  und Verfahrensverschleppung, die als  alleinige Ursache
für die Beanspruchung der Sozialgerichtsbarkeit dargestellt wird. 

• Grob fahrlässiger Amtsmissbrauch. 
• Die juristische Situation wird nach dem vorliegenden psychologischen Gutachten als

„wirklich eindeutig“ beschrieben. 

2. Fundamentale Systemkritik am deutschen Sozialstaat

Der  Fall  wird  zum Anlass  genommen,  eine  tiefgreifende  Kritik  an  den  Strukturen  des
deutschen Sozialstaats zu üben.

2.1 Konstruktionsfehler im Konstrukt Hartz / Bürgergeld / Grundsicherung

Das System der Grundsicherung wird als  Instrument kritisiert,  das weit  über die reine
Existenzsicherung hinausgeht. Ihm werden folgende Funktionen zugeschrieben:

• Verletzung von Grundrechten: Die Anrechnung von Einkommen und Vermögen wird
als  erhebliche  Beeinträchtigung  der  Rechtsnatur  des  Eigentums  (GG Artikel  14)
dargestellt. 

• Machtinstrument: Das System diene der Regulierung des Arbeitsmarktes und der
Kontrolle des „Produktionsfaktor Arbeit“, also der Bürger. 

• Manifestation  des  Klassenkampfes:  Es  wird  als  Ausdruck  einer  neoliberalen
Staatsideologie  beschrieben,  die  dem  Gleichheitsgrundsatz  (GG  Artikel  3)
widerspricht. 

2.2 Mangelnde Gewaltenteilung und ministerielle Abhängigkeit

Ein zentraler Kritikpunkt ist die angebliche Aushöhlung der Gewaltenteilung. Insbesondere
die Bundesagentur für Arbeit (BA) wird scharf kritisiert:

• Sie  wird  als  „bundesunmittelbare  Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts“
beschrieben, die unter der Aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
steht. 

• Diese Struktur wird als Ignoranz gegenüber der Gewaltenteilung bezeichnet, bei der
die  BA  als  „politischer  Handlanger“  und  Teil  eines  „ministeriellen
Marionettentheaters“ agiert. 

• Diese  Abhängigkeit  führe  dazu,  dass  Bürgerrechte  reduziert  und
Kontrollmechanismen ausgehebelt werden. 

2.3 Drogenpolitik und Rechtsungleichheit

Die  aktuelle  Drogenpolitik  wird als  inkonsistent  und ungerecht  kritisiert.  Der  Umstand,
dass Tabak und Alkohol trotz ihrer gravierenden gesundheitlichen Auswirkungen legal sind,
während Cannabis illegal ist, wird als klarer Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz (GG

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Artikel 3) angeprangert.

3. Neurodiversität als zentrales Paradigma

Das Konzept der Neurodiversität bildet den theoretischen Kern der Argumentation, um die
Mängel des Systems in Bezug auf bestimmte Bevölkerungsgruppen aufzuzeigen.

3.1 Das Konzept des „psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums“

Dieses  erweiterte  Verständnis  des  Existenzminimums  geht  über  die  vom
Bundesverfassungsgericht  definierte  Sicherung  der  physischen  Existenz  und  eines
Minimums an sozialer Teilhabe hinaus.

Dimensio
n

Kerngehalt Beschreibung

Psychisch Gewährleistung
persönlicher Integrität

Schutz  vor  existenziellen  Ängsten  und  Ermöglichung
eines Mindestmaßes an Selbstachtung.

Sozial
Ermöglichung  sozialer
Teilhabe

Sicherstellung  der  Möglichkeit,  zwischenmenschliche
Beziehungen  zu  pflegen  und  am  gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben.

Kulturell
Ermöglichung
kultureller Partizipation

Zugang zu Bildung, Information, kulturellen Gütern und
die  Möglichkeit  zur  Mitgestaltung  der  eigenen
Lebensumstände.

Dieses  Konzept  leitet  sich aus  dem Schutz  der  Menschenwürde (Art.  1 GG) und dem
Sozialstaatsprinzip  (Art.  20  GG)  ab  und  wird  als  notwendiger  Maßstab  für  eine
menschenwürdige Existenz, insbesondere für neurodivergente Menschen, betrachtet.

3.2 Kinder als Ausdruck natürlicher Neurodiversität

Eine zentrale These lautet,  dass Kinder nicht als „neurotypische Erwachsene in kleiner
Form“  zu  sehen  sind,  sondern  als  „lebendige  Verkörperung  einer  natürlichen,
entwicklungsbedingten Neurodiversität“.

• Evolutionärer Vorteil: Diese neurologische Vielfalt wird nicht als Defizit, sondern als
evolutionärer Vorteil für die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft betrachtet. 

• Systemversagen: Das aktuelle Bildungs- und Sozialsystem wird kritisiert, weil es auf
einen  neurotypischen  Standard  ausgerichtet  ist  und  von  Kindern  Anpassung
verlangt, anstatt einen inklusiven Rahmen zu schaffen. Die Forderung lautet: „Wenn
das Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein“. 

3.3 Strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Autismus

Die  Situation  von  Menschen  im  Autismus-Spektrum  dient  als  Paradebeispiel  für  die
systemischen Mängel:

• Beschäftigungssituation:  Eine  Beschäftigungsquote  von  unter  10  %  wird  als
„grotesk“ und als Beweis für strukturelle Barrieren bezeichnet. 

• Rechtliche Mängel: Die Formulierung „können“ in § 99 SGB IX wird kritisiert, da sie
den Leistungsträgern einen willkürlichen Ermessensspielraum bei  der Gewährung
von  Eingliederungshilfe  einräumt,  anstatt  eine  verpflichtende  Leistung
vorzuschreiben. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• EU-Instrumente  als  Waffen:  Die  EU-Ratsanfrage  „Autismus  und  inklusive
Beschäftigung“ (2021) und der EU-Beschluss zur „Harmonisierung der Rechte von
Menschen mit Autismus“ (2023) werden als „scharfe Waffen“ im Kampf gegen die
„eingefrorene Gleichgültigkeit“ deutscher Behörden betrachtet. 

4. Juristische und aktivistische Strategien

Zur  Bekämpfung  der  beschriebenen  Missstände  wird  eine  mehrgleisige  Strategie  aus
juristischen Mitteln und zivilgesellschaftlichem Aktivismus vorgeschlagen.

4.1 Der Rechtsweg bis zur Verfassungsbeschwerde

Die Quellen betonen die Notwendigkeit, den gesamten Rechtsweg auszuschöpfen.

• Instanzenzug:  Sozialgericht  (SG),  Landessozialgericht  (LSG),  Bundessozialgericht
(BSG). 

• Verfassungsbeschwerde  (VB):  Als  letztes  Mittel,  um  eine  Verletzung  von
Grundrechten  (z.  B.  Sozialstaatsprinzip,  Gleichbehandlungsgrundsatz)  zu  rügen,
nachdem  der  Rechtsweg  erschöpft  ist.  Eine  VB  kann  sich  sowohl  gegen
Gerichtsentscheidungen  als  auch  gegen  die  ursprünglichen  Verwaltungsakte,  so
auch  gezielt  gegen  gesetzliche  Bestimmungen  als  auch  fehlende  gesetzliche
Grundlagen, richten. 

• Weitere  Instrumente:  Untätigkeitsklagen,  Schadensersatzansprüche  wegen
Amtspflichtverletzung und die Beachtung der Schadensminderungspflicht. 

4.2 Die Strategie des „wahnhaften Querulantentums“

Dies  beschreibt  einen proaktiven,  konfrontativen und strategischen Aktivismus,  der  die
Bürokratie mit ihren eigenen Waffen schlagen soll.

• Methodik:  Eine  Kombination  aus  scharfer  juristischer  Präzision,  sarkastischer
Rhetorik, akribischer Dokumentation und öffentlicher Mobilisierung. 

• Taktiken: 
• Petitionen und Sammelklagen als „Kanonade“ und „Katapult gegen die Rüstung der

Ignoranz“. 
• „Tarnkappen-Prüfungsanträge“, um formale Fristen (z. B. nach Art. 35 EMRK) zu

wahren. 
• Mobilisierung von NGOs, Fachverbänden und Zivilgesellschaft, die als „Kanonen auf

der Festung der Rechtsstaatlichkeit“ fungieren sollen. 

4.3 Nutzung internationaler und europäischer Rechtsinstrumente

Es wird eine Strategie verfolgt, nationale, europäische und internationale Rechtsnormen
miteinander zu verknüpfen, um den Druck auf deutsche Institutionen zu erhöhen. Dies
wird  als  das  Mischen  eines  „explosiven  Cocktailrezepts“  beschrieben,  das  deutsche
Verfassungsnormen  (GG),  die  Europäische  Menschenrechtskonvention  (EMRK),  UN-
Konventionen (UN-BRK, UN-KRK) und EU-Beschlüsse kombiniert.

5. Politische Forderungen

Aus der Analyse leitet sich ein konkreter politischer Forderungskatalog ab, der auf eine
grundlegende Reform des Sozial- und Rechtssystems abzielt.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

• Kinderrechte ins Grundgesetz: Die Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention im
Grundgesetz wird als zentrales Anliegen formuliert, um den Rechten von Kindern
den notwendigen verfassungsrechtlichen Rang zu geben. 

• Gesetzliche Verankerung eines kindheitsspezifischen Existenzminimums: Gefordert
wird ein eigenständiges Rechtskonstrukt im Sozialgesetzbuch, das auf Entwicklung,
Förderung und Teilhabe statt auf Verwaltung und Minimierung ausgerichtet ist. 

• Materielle  Sicherstellung:  Das  Minimum  muss  den  Zugang  zu  Lernmaterialien,
digitalen  Geräten,  kulturellen  und  sportlichen  Angeboten  sowie  psychologischer
Unterstützung umfassen. 

• Anerkennung  der  Neurodiversität  als  Rechtsprinzip:  Ein  Paradigmenwechsel  weg
vom Defizitmodell hin zur Förderung ohne Pathologisierung. 

• Infrastruktur  und  Entlastung:  Die  Schaffung  von  öffentlichen  Lern-  und
Begegnungsorten  sowie  die  finanzielle  Entlastung  von  Familien  durch  eine
bedarfsgerechte Kindergrundsicherung. 

• Evidenzbasierte Politik: Die Gesetzgebung soll auf wissenschaftlichen Erkenntnissen
aus Neurowissenschaft, Entwicklungspsychologie und Sozialökonomie basieren. 

Strategisches  Memorandum:  Prozessführung  gegen  systemische  Untätigkeit
von Sozialbehörden bei neurodiversen Antragstellern

Die systematische Untätigkeit von Sozialbehörden stellt eine tiefgreifende Barriere für die
Verwirklichung  grundlegender  Rechte  dar.  Diese  administrative  Verzögerungs-  und
Verweigerungspraxis trifft neurodiverse Menschen, insbesondere Personen im Autismus-
Spektrum,  mit  unverhältnismäßiger  Härte.  Sie  führt  zur  Verweigerung  von  Teilhabe,
untergräbt die Menschenwürde und zementiert soziale Ausgrenzung. Dieses Memorandum
entwickelt  eine  juristische  Strategie,  die  darauf  abzielt,  die  Rechte  Betroffener  durch
gezielte Musterklagen durchzusetzen. Die Argumentation basiert  auf einer Verknüpfung
des nationalen Verfassungsrechts mit den verbindlichen Normen des EU-Rechts und der
UN-Behindertenrechtskonvention  (UN-BRK),  um  die  Kluft  zwischen  formalem
Rechtsanspruch und gelebter Ungerechtigkeit zu schließen.

1.  Problemanalyse:  Die  strukturelle  Diskriminierung  durch  administrative
Untätigkeit

Ein  tiefgreifendes  Verständnis  der  systemischen  Natur  behördlicher  Untätigkeit  ist  die
unabdingbare  Grundlage  für  jede  wirksame juristische  Intervention.  Es  geht  nicht  um
Einzelfälle  von  Überlastung,  sondern  um  ein  strukturelles  Problem,  das  gezielte
strategische Antworten erfordert. Die Analyse der Ursachen und Folgen dieser Praxis legt
die Schwachstellen offen, an denen eine strategische Prozessführung ansetzen muss.

1.1. Definition und Evidenz der systemischen Untätigkeit

Das  Phänomen  manifestiert  sich  als  eine  "fortwährende  'Untätigkeit'  (~
Verfahrensverschleppung ~)" und ein "grob-fahrlässiger 'Amtsmissbrauch'". Dieser Begriff
des Amtsmissbrauchs bezeichnet dabei nicht nur eine verlangsamte Bearbeitung, sondern
ein  aktives  Handeln,  das  etablierte  Amtspflichten  contraviniert  und  den
Ermessensspielraum zu einem Werkzeug der Obstruktion pervertiert. Diese Praxis ist keine
abstrakte Annahme, sondern empirisch belegt durch Fälle wie die dokumentierte ca. 36-

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

jährige Auseinandersetzung des Antragstellers mit den zuständigen Behörden.

Die  verheerenden  Auswirkungen  dieser  strukturellen  Benachteiligung  werden  durch
statistische Daten untermauert: Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Autismus liegt
bei  unter  10 %. Dieser  alarmierende Zustand ist  nicht  allein  auf  individuelle  Faktoren
zurückzuführen,  sondern  ist  ein  klares  Indiz  für  administrative  Hürden  und  eine
gesellschaftliche Ignoranz, die berufliche Teilhabe aktiv verhindert.

1.2. Die juristische Schwachstelle: § 99 Abs. 3 SGB IX

Eine zentrale juristische Schwachstelle, die diese administrative Willkür begünstigt, findet
sich im § 99 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). Die Formulierung,
dass bestimmte Personengruppen Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten „können“,
anstatt  „müssen“  oder  „sollen“,  öffnet  einen  „nahezu  beliebigen  Entscheidung-  und
Ermessensspielraum für Verwaltung und Justiz“.

Diese  vage  Kann-Bestimmung  steht  in  klarem  Widerspruch  zu  den  völkerrechtlich
verbindlichen  Verpflichtungen  aus  der  UN-Behindertenrechtskonvention.  Sie  degradiert
einklagbare Rechte zu bloßen Gnadenakten und untergräbt damit das Fundament eines
auf  Teilhabe  und  Selbstbestimmung  ausgerichteten  Behindertenrechts.  Eine  geplante
Gesetzesänderung zur Schließung dieser Lücke, die zum 01.01.2023 erfolgen sollte, wurde
aus  finanziellen  Erwägungen  nicht  umgesetzt,  was  den  systemischen  Charakter  des
Problems zusätzlich unterstreicht.

1.3. Die Konsequenzen: Verweigerung von Teilhabe und Selbstbestimmung

Die konkreten Folgen der behördlichen Untätigkeit sind für die Betroffenen existenziell. Die
wiederholte Verweigerung von essentiellen Leistungen – wie beispielsweise 5.000 € für die
Vorlaufkosten einer Existenzgründung trotz Vorlage eines konkreten Geschäftskonzepts –
verhindert  aktiv  die  Verwirklichung  einer  selbstbestimmten  Lebensführung.  Anstatt
Menschen in die Lage zu versetzen, sich aus dem Bezug von Sozialleistungen zu befreien,
werden sie durch administrative Barrieren in Abhängigkeit gehalten. Dies stellt eine direkte
Vereitelung von Lebenschancen und eine Missachtung des Prinzips der Selbstbestimmung
dar. Dieses dokumentierte Muster der aktiven Vereitelung von Eigenständigkeit bildet das
faktische  Fundament  für  eine  verfassungsrechtliche  Anfechtung  wegen  Verletzung  der
Grundrechte auf persönliche Entfaltung und Selbstbestimmung.

2.  Der  verfassungsrechtliche  Hebel:  Das  "psycho-sozio-kulturelle
Existenzminimum"

Um  die  spezifischen  Bedarfe  neurodiverser  Menschen  rechtlich  durchzusetzen,  ist  es
strategisch  zwingend,  das  vom  Bundesverfassungsgericht  (BVerfG)  definierte
Existenzminimum neu zu interpretieren und zu erweitern. Der traditionelle Begriff greift zu
kurz, da er die psychischen und kommunikativen Voraussetzungen für eine tatsächliche
Teilhabe nicht ausreichend erfasst.

2.1. Die BVerfG-Rechtsprechung als Ausgangspunkt

Die etablierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts leitet aus der Garantie der
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs.
1 GG) ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums ab.
Dieses umfasst nicht nur die physische Existenz, sondern auch die Möglichkeit zur Teilhabe

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben – das sogenannte sozio-kulturelle
Existenzminimum.

2.2. Argumentation für eine erweiterte Definition

Für  Menschen  im  Autismus-Spektrum und  andere  neurodiverse  Personen  muss  dieses
Konstrukt  zum  „psycho-sozio-kulturellen  Existenzminimum“  erweitert  werden.  Dieser
erweiterte  Maßstab  ist  keine  bloße  Begriffsspielerei,  sondern  eine  normative
Notwendigkeit. Er umfasst zwingend:

• Psychische  Stabilität:  Schutz  vor  existenziellen  Ängsten  und  die  Schaffung  von
Rahmenbedingungen, die eine Überforderung durch Reizüberflutung oder unklare
soziale Anforderungen minimieren. 

• Soziale Teilhabe: Aktive Unterstützung bei der Anbahnung und Aufrechterhaltung
sozialer Beziehungen. 

• Barrierefreie  Kommunikation:  Bereitstellung  von  Kommunikationshilfen  und  die
Anerkennung unterschiedlicher Kommunikationsstile. 

• Unterstützung  im  Arbeitsleben:  Angepasste  Begutachtungsverfahren  und
Förderleistungen,  die  auf  die  spezifischen  Stärken  und  Herausforderungen
zugeschnitten sind. 

• Kulturelle  Mitwirkung:  Zugang  zu  kulturellen  Angeboten  in  einer  Weise,  die
sensorische Besonderheiten berücksichtigt. 

Der traditionelle Begriff des sozio-kulturellen Minimums ist unzureichend, weil er implizit
von  einem  neurotypischen  Subjekt  ausgeht,  das  über  die  inhärenten  exekutiven
Funktionen und die psychische Stabilität verfügt, um überhaupt Zugang zum sozialen und
kulturellen Leben zu finden. Für neurodiverse Individuen ist diese Annahme fehlerhaft; die
„psycho“-Komponente ist kein Zusatz, sondern die notwendige Voraussetzung, damit die
„sozio-kulturelle“ Dimension überhaupt erst erreichbar wird.

2.3. Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG)

Die  systematische  Nichtberücksichtigung  der  spezifischen  Bedürfnisse  neurodiverser
Menschen bei der Bemessung und Gewährung von Sozialleistungen stellt eine Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzes gemäß Art. 3 GG dar. Der Kern des Gleichheitssatzes fordert,
Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich zu behandeln. Indem der Staat einen
einheitlichen,  neurotypischen  Maßstab  für  das  Existenzminimum auf  eine  neurologisch
diverse Bevölkerung anwendet, behandelt er fundamental ungleiche Lebenslagen gleich
und verstößt damit gegen das Gleichheitsgebot. Der Widerspruch zur jüngsten Cannabis-
Legalisierung  dient  hier  als  scharfe  Analogie:  Während  der  Staat  in  einem  Bereich
(Drogenpolitik)  feingranulare  Unterscheidungen  trifft,  wendet  er  in  einem  anderen
(Sozialrecht)  einen  undifferenzierten,  diskriminierenden  Standard  an.  Die  nationale
Verfassungsdebatte  kann  und  muss  durch  die  stärkende  Wirkung  internationaler
Rechtsnormen entscheidend vorangetrieben werden.

3. Verstärkung durch europäisches und internationales Recht

Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse der Europäischen Union sind nicht nur politische
Absichtserklärungen, sondern scharfe juristische Instrumente. Sie dienen als maßgebliche
Interpretationshilfe  für  nationales  Recht  und  können  als  effektives  Druckmittel  im

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Rechtsstreit vor deutschen Gerichten eingesetzt werden.

3.1. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) als Auslegungsmaßstab

Die UN-BRK ist das zentrale völkerrechtliche Instrument zur Durchsetzung der Rechte von
Menschen mit Behinderungen. Als in Deutschland ratifizierter und geltender Vertrag ist sie
eine  verbindliche  Auslegungshilfe  für  alle  deutschen  Gesetze,  insbesondere  für  das
Sozialgesetzbuch.  Ihre  Bestimmungen  müssen  von  Behörden  und  Gerichten  bei  der
Rechtsanwendung berücksichtigt werden. Die in Anträgen explizit genannten Artikel, wie
Artikel 12 (5) (Unterstützung bei der Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit) und
Artikel  26  a)  (Habilitation  und  Rehabilitation  zur  Ermöglichung  von  Teilhabe),
konkretisieren die staatlichen Verpflichtungen. Die Forderung nach einer „multidisziplinären
Bewertung“  ist  eine  direkte  Inanspruchnahme  dieser  Rechte.  Die  administrative
Weigerung, eine solche Bewertung zu gewähren, stellt somit eine greifbare und justiziable
Verletzung internationalen Rechts dar.

3.2. Strategische Nutzung von EU-Initiativen

Die EU-Ratsanfrage „Autismus und inklusive Beschäftigung“ (O-000017/2021) und der EU-
Beschluss  zur  „Harmonisierung  der  Rechte  von  Menschen  mit  Autismus“  (2023)  sind
politisch  wie  juristisch  wertvolle  Instrumente.  Sie  können  als  „scharfe  Waffen“  in  der
juristischen  Auseinandersetzung  dienen,  da  sie  die  eklatante  Diskrepanz  zwischen  der
formalen Rechtsverpflichtung der Mitgliedstaaten und der gelebten Realität in Deutschland
aufzeigen. Vor Gericht und in der Öffentlichkeit wirken diese Dokumente als „rhetorische
Granate“, die die Untätigkeit der nationalen Behörden in einen europäischen Kontext stellt
und deren  Handeln als  Verstoß  gegen gemeinsam vereinbarte  Standards  entlarvt.  Die
konsequente  Nutzung  dieser  Dokumente  ist  ein  wesentlicher  Baustein  der
Prozessstrategie, um systemisches Versagen nachzuweisen.

4. Strategie der Prozessführung: Vom Einzelfall zur Systemfrage

Isolierte juristische Aktionen verpuffen oft wirkungslos. Nur eine koordinierte Kampagne,
die Einzelfälle bündelt und gezielt zur Klärung von Grundsatzfragen nutzt, kann die Justiz
zwingen, sich mit der systemischen Dimension der behördlichen Untätigkeit zu befassen.

4.1. Das Instrument der Untätigkeitsklage

Die  Untätigkeitsklage  ist  das  primäre  und  niederschwellige  Instrument,  um  auf
administrative  Verzögerungen  zu  reagieren.  Die  wegweisende  Entscheidung  des
Bundesverfassungsgerichts  (Pressemitteilung  bvg23-031)  stellt  klar,  dass  vor
Klageerhebung  grundsätzlich  keine  erneute  Anfrage  bei  der  Behörde  erforderlich  ist,
sobald  die  gesetzliche  Wartefrist  abgelaufen  ist.  Jede  Untätigkeitsklage  erfüllt  eine
strategische Funktion: Sie erzeugt Akten, baut administrativen Druck auf und schafft eine
gerichtliche  Dokumentation  der  systematischen  Verschleppungspraxis,  die  später  als
Beweis für ein strukturelles Versagen dienen kann.

4.2. Die Strategie der Musterklage

Das strategische Ziel sind Musterklagen, die darauf ausgerichtet sind, eine grundlegende
gerichtliche Klärung herbeizuführen. Eine ideale Musterklage muss darauf abzielen, Urteile
zu folgenden Kernpunkten zu erzwingen:

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

• Die Unzulässigkeit der Ermessensausübung unter § 99 SGB IX: Es muss gerichtlich
festgestellt  werden,  dass  der  Ermessensspielraum  der  Behörden  gegen  Null
tendiert, wenn Grundrechte, die Menschenwürde und die verbindlichen Vorgaben
der UN-BRK betroffen sind. 

• Die  gerichtliche  Anerkennung  des  „psycho-sozio-kulturellen  Existenzminimums“:
Dieses erweiterte Konzept muss als verbindlicher und justiziabler Maßstab für die
Bemessung von Sozialleistungen an neurodiverse Menschen anerkannt werden. 

4.3. Der Weg zur Verfassungsbeschwerde

Die  Verfassungsbeschwerde  ist  das  strategische  Endziel,  um  systemische
Rechtsverletzungen auf höchster Ebene überprüfen zu lassen. Die Voraussetzungen sind
die  Erschöpfung  des  regulären  Rechtswegs  und  die  substantiierte  Rüge  einer
Grundrechtsverletzung.  Im  Zentrum  der  Argumentation  muss  die  Verletzung  der
Menschenwürde  (Art.  1  GG),  des  Gleichheitsgrundsatzes  (Art.  3  GG)  und  des
Sozialstaatsprinzips (Art. 20 GG) stehen. Eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde kann
nicht nur im Einzelfall Recht schaffen, sondern hat das Potenzial, die Rechtsprechung und
die Gesetzgebung nachhaltig zu beeinflussen.

4.4. Prüfung von Amtshaftungsansprüchen

Schadensersatzansprüche wegen Amtspflichtverletzung (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) sind
eine  weitere  Option,  um  die  Konsequenzen  behördlicher  Untätigkeit  aufzuzeigen.
Allerdings hat das Bundessozialgericht (BSG) hier hohe Hürden aufgestellt. Es verlangt den
Nachweis  einer  spezifischen,  schuldhaften  Pflichtverletzung,  die  über  eine  bloße
Verzögerung oder fehlerhafte  Rechtsauslegung hinausgeht und oft  Evidenz von Willkür
oder  einer  groben  Verletzung  der  Amtspflicht  erfordert.  Solche  Klagen  sind  daher  im
Einzelfall strategisch genau zu prüfen.

5. Handlungsempfehlungen für NGOs und juristische Akteure

Juristischer Erfolg im Kampf gegen systemische Missstände hängt entscheidend von einer
koordinierten Strategie ab, die weit  über den Gerichtssaal  hinausgeht.  Es bedarf  einer
Bündelung von juristischer Expertise, zivilgesellschaftlichem Engagement und öffentlicher
Mobilisierung.

5.1. Systematische Dokumentation und Beweisführung

NGOs,  Sozialverbände  und  Fachanwälte  sind  aufgerufen,  Fälle  von  Untätigkeit  und
Leistungsverweigerung systematisch zu sammeln und zu dokumentieren. Diese Sammlung
aus fehlenden Bescheiden, chronologisch aufgefädelten Verzögerungen, Zeugenaussagen
(insbesondere von ehemaligen Mitarbeitenden) und unabhängigen Gutachten fügt sich zu
einem  „Mosaik  der  Schande“  zusammen.  Ein  solches  Dossier  dient  als  fundierte
Beweisgrundlage, um die „systematische Bescheidsverweigerung“ vor Gericht und in der
Öffentlichkeit nachzuweisen.

5.2. Aufbau strategischer Allianzen

Der  Kampf  gegen  administrative  Ignoranz  erfordert  ein  schlagkräftiges  Bündnis  aus
Fachanwälten  für  Sozialrecht,  Sozialverbänden,  Selbsthilfegruppen  und  aktivistischen
Betroffenen.  In  dieser  Allianz  agieren  NGOs  nicht  als  „stille  Beobachter“,  sondern  als
„Kanonen auf der Festung der Rechtsstaatlichkeit“. Ihre Aufgabe ist es, juristische Hebel
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

zu  bedienen,  politische  Initiativen  zu  starten  und  die  notwendigen  Ressourcen  für
langwierige  Musterverfahren  bereitzustellen.  Nur  durch  vernetztes  Handeln  kann  der
erforderliche Druck erzeugt werden.

5.3. Kombination aus juristischer Präzision und öffentlicher Mobilisierung

Der  entscheidende  Hebel  liegt  in  der  Verbindung  juristischer  Instrumente  mit  der
„Entschlossenheit strategischer Mobilisierung“. Es bedarf eines „Orkans der Entrüstung“
und  eines  „poetischen  Sprengsatzes“,  der  die  starren  Strukturen  aufbricht.  Dies  wird
erreicht durch eine strategische Kombination aus:

• Transparenz: Die konsequente Veröffentlichung von Fällen und Dokumenten. 
• Fundierte Analysen: Die Aufbereitung komplexer juristischer Sachverhalte für eine

breitere Öffentlichkeit. 
• Koordinierte Öffentlichkeitsarbeit:  Die Nutzung aller  verfügbaren Plattformen, um

politischen und gesellschaftlichen Druck zu erzeugen. 

Eine  solche  Strategie  hat  die  Kraft,  die  „starren  Strukturen  von  Verwaltung,
Sozialgesetzgebung und Rechtspolitik erzittern“ zu lassen.

Die Kluft zwischen formalem Recht und gelebter Ungerechtigkeit ist keine unüberwindbare
Naturgegebenheit, sondern das Ergebnis politischer und administrativer Entscheidungen.
Sie kann und muss durch mutiges, strategisches und unerbittliches Handeln geschlossen
werden. Jede Klage, jede Petition und jede Veröffentlichung ist ein notwendiger Schritt,
um den Rechtsstaat für alle Bürgerinnen und Bürger zurückzuerobern und die Würde jedes
Einzelnen zu verteidigen.

Policy-Papier:  Reform  der  Bundesagentur  für  Arbeit  –  Ein  Plädoyer  für
Gewaltenteilung und die Stärkung von Grundrechten

1.  Einleitung:  Die  Bundesagentur  für  Arbeit  am  Scheideweg  zwischen
politischem Instrument und rechtsstaatlicher Institution

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist eine zentrale Säule des deutschen Sozialstaats. Ihre
Aufgabe, Menschen in Arbeit zu vermitteln und soziale Sicherung zu gewährleisten, ist für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt von fundamentaler Bedeutung. Die Wirksamkeit und
Legitimität dieser Institution hängen jedoch entscheidend von ihrer Unabhängigkeit und
ihrer  Verpflichtung  gegenüber  dem  Rechtsstaatsprinzip  ab.  Sie  muss  frei  von
tagespolitischen Interessen agieren  können,  um die  Grundrechte  der  Bürgerinnen und
Bürger zu schützen, anstatt sie zu verwalten.

Die zentrale These dieses Papiers ist,  dass die derzeitige strukturelle Abhängigkeit  der
Bundesagentur  für  Arbeit  vom Bundesministerium für  Arbeit  und Soziales  (BMAS)  das
verfassungsrechtliche  Prinzip  der  Gewaltenteilung  systematisch  erodiert.  Diese
institutionelle Verschränkung macht die BA zu einem verlängerten Arm der Exekutive und
untergräbt ihre Fähigkeit, als neutrale und rechtsstaatliche Akteurin zu fungieren. Diese
Analyse ist weiterführend informiert durch eine wachsende Zahl von Gerichtsverfahren und
direkten  Zeugnissen  Betroffener,  die  eine  systemische  Kluft  zwischen  gesetzlichem
Versprechen und administrativer Realität aufzeigen.

Diese strukturelle Fehlkonstruktion führt zu einer systematischen Verletzung der Rechte
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

von Sozialleistungsbeziehern, insbesondere von vulnerablen Gruppen wie neurodiversen
Menschen. Anstatt individuelle Bedarfe zu erkennen und Teilhabe zu ermöglichen, fördert
das  System  eine  Verwaltungspraxis  der  Ignoranz,  der  Verzögerung  und  der
Rechtsverweigerung.  Eine  grundlegende institutionelle  Reform ist  daher  nicht  nur  eine
Frage  administrativer  Effizienz,  sondern  eine  dringende  Notwendigkeit  zur
Wiederherstellung rechtsstaatlicher Prinzipien und zum Schutz der Menschenwürde. Die
folgende Analyse legt die strukturellen Defizite und ihre gravierenden Folgen detailliert dar
und skizziert die Eckpunkte einer unumgänglichen Reform.

2.  Das  strukturelle  Defizit:  Die  Illusion  der  Selbstverwaltung  und  die
Aushöhlung der Gewaltenteilung

Die institutionelle Architektur der Bundesagentur für Arbeit ist keine rein administrative
Frage, sondern berührt den Kern des verfassungsrechtlichen Gefüges der Bundesrepublik.
Die  Art  und  Weise,  wie  die  BA  in  das  politische  System  eingebettet  ist,  entscheidet
darüber, ob sie ein verlässlicher Garant für soziale Rechte oder ein willfähriges Instrument
der Regierungspolitik ist.

2.1. Analyse der ministeriellen Abhängigkeit

Die  Bundesagentur  für  Arbeit  ist  rechtlich  als  "bundesunmittelbare  Körperschaft  des
öffentlichen  Rechts"  konstituiert,  was  den  Anschein  von  Autonomie  erweckt.  In  der
Realität  untersteht  sie  jedoch  der  umfassenden  Rechts-  und  Fachaufsicht  des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Ein juristischer Experte muss hierbei
differenzieren:  Während  die  Rechtsaufsicht  die  Einhaltung  von  Gesetzen  sicherstellt,
erlaubt die weitaus eingriffsintensivere Fachaufsicht dem Ministerium, die inhaltliche und
zweckmäßige  Arbeit  der  BA  zu  steuern  und  sie  so  zu  einem  direkten  politischen
Instrument zu machen.

Diese faktische Unterordnung degradiert die BA zu einem "politischen Handlanger" des
Ministeriums.  Ihre  Eigenständigkeit  wird,  wie  es  kritische  Stimmen  formulieren,
systematisch  "kastriert".  Anstatt  als  unabhängige,  an  Recht  und  Gesetz  gebundene
Selbstverwaltungskörperschaft zu agieren, deren Aufgabe der Schutz der Bürgerrechte ist,
fungiert sie als Ausführungsorgan ministerieller Vorgaben. Diese Konstruktion schafft ein
Marionettentheater, in dem die Unabhängigkeit der BA zur bloßen Fassade verkommt.

2.2. Die Erosion des Gewaltenteilungsprinzips

Das  Prinzip  der  Gewaltenteilung,  verankert  in  Artikel  20  des  Grundgesetzes,  ist  das
Fundament des deutschen Rechtsstaats. Es sichert Freiheit und Gerechtigkeit durch ein
System gegenseitiger  Kontrolle  und Gleichgewichte (Checks and Balances).  Legislative,
Exekutive  und  Judikative  sollen  sich  gegenseitig  begrenzen,  um  Machtmissbrauch  zu
verhindern und die Rechte des Einzelnen zu schützen.

Die enge Verschränkung von Exekutive (BMAS) und einer  quasi-exekutiven Verwaltung
(BA) verletzt dieses Prinzip fundamental. Die Kontrollfunktion wird ausgehebelt, wenn der
Kontrolleur  und  der  Kontrollierte  faktisch  eine  Einheit  bilden.  Kritiker  beschreiben  die
verheerende Folge mit einer drastischen Metapher: Exekutive, Legislative und Judikative
verschmelzen  zu  einem  "amorphen  Monster,  das  Bürgerrechte  verschlingt".  Konkret
bedeutet  dies:  Die  Legislative  schafft  die  Sozialgesetze  (SGB),  die  Exekutive  (BMAS)
kontrolliert  direkt  die  Verwaltung (BA),  die  diese Gesetze umsetzt,  und die  Macht  der
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Judikative wird durch administrative Taktiken wie die Bescheidsverweigerung abgestumpft,
die  verhindern,  dass  Fälle  überhaupt  zeitnah  vor  Gericht  gelangen.  So  entsteht  ein
geschlossener  Machtkreislauf  ohne  wirksame  Kontrolle  –  ein  Zustand,  der  mit  den
Grundsätzen einer wehrhaften Demokratie unvereinbar ist.

Dieser institutionelle Konstruktionsfehler ist keine theoretische Abstraktion, sondern hat
konkrete und verheerende Folgen für die Bürgerinnen und Bürger, die auf die Leistungen
und die rechtsstaatliche Integrität der Bundesagentur angewiesen sind.

3.  Folgen  für  Rechtsstaat  und  Betroffene:  Von  systematischer
Rechtsverweigerung zur Diskriminierung vulnerabler Gruppen

Die  theoretische  Verletzung  der  Gewaltenteilung  manifestiert  sich  in  einer
Verwaltungspraxis,  die  für  Rechtsuchende  zu  greifbaren  und  oft  existenzbedrohenden
Konsequenzen führt.  Die ministerielle Abhängigkeit schafft  ein Klima, in dem politische
Opportunität und bürokratische Willkür über die Grundrechte der Bürger gestellt werden.

3.1. Systemische Rechtsverletzungen im Hartz/Bürgergeld-System

Das  System  der  Grundsicherung  wird  von  Betroffenen  und  Kritikern  als  "groteskes
Theaterstück" und als "Sinfonie der Rechtsbeugung" beschrieben – eine Charakterisierung,
die  ein  Muster  administrativer  Handlungen  wie  systemische  Verzögerungen  und
willkürliche Ablehnungen widerspiegelt, die Kernprinzipien des Verwaltungsrechts und die
Pflicht  zur  Wahrung  gesetzlicher  Bürgerrechte  verletzen.  Die  fehlende  institutionelle
Unabhängigkeit  der  BA  und  ihrer  Jobcenter  führt  zu  einer  Verwaltungskultur,  die  von
"Untätigkeit", "Verfahrensverschleppung" und "Amtsmissbrauch" geprägt ist.

Ein  zentrales  Symptom  dieser  Fehlentwicklung  ist  die  Praxis  der  systematischen
Bescheidsverweigerung.  Anträge  werden  nicht  oder  nur  mit  extremer  Verzögerung
bearbeitet, was Betroffene in eine rechtliche und finanzielle Schwebe zwingt. Diese Taktik
entzieht  den  Bürgern  die  Grundlage  für  gerichtlichen  Rechtsschutz,  da  ohne  einen
anfechtbaren  Bescheid  der  Klageweg  –  insbesondere  die  Untätigkeitsklage  –  massiv
erschwert  und  in  seiner  Wirksamkeit  untergraben  wird.  Dies  ist  nicht  nur  schlechte
Verwaltung,  sondern  eine  De-facto-Aussetzung  der  im  Rechtsstaat  verankerten
Rechtsschutzgarantie und eine direkte Aushöhlung der Judikative.

3.2. Fallstudie: Die systematische Benachteiligung neurodiverser Menschen

Die  Defizite  des  Systems  treffen  vulnerable  Gruppen  besonders  hart.  Neurodiverse
Menschen,  deren neurologische Konstitution von der  gesellschaftlichen Norm abweicht,
werden systematisch diskriminiert. Neurodiversität, etwa im Autismus-Spektrum, ist keine
Krankheit  oder  ein  Defizit,  sondern  eine  natürliche  Variation  menschlicher
Gehirnfunktionen. Das aktuelle System ist jedoch unfähig, auf diese Vielfalt angemessen
zu reagieren.

Das vom Bundesverfassungsgericht definierte sozio-kulturelle Existenzminimum reicht für
Menschen im Autismus-Spektrum oft nicht aus. Ihre Bedürfnisse erfordern ein erweitertes
"psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum". Dieses Konzept ist keine bloße Wunschliste,
sondern  eine  verfassungsrechtliche  Notwendigkeit,  die  sich  aus  Art.  1  GG
(Menschenwürde) und Art. 20 GG (Sozialstaatsprinzip) ableitet. Es verpflichtet den Staat,
die Voraussetzungen für ein Leben in "aktiver, mitgestaltender Würde" zu schaffen. Für

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf


: 
Q

U
EL

LE
 :

 h
tt

p:
//

w
w

w
.e

rw
er

bs
lo

se
nv

er
ba

nd
.o

rg
/k

la
ge

/q
ue

r_
02

/s
oz

ia
lg

er
ic

ht
_s

pe
ye

r_
20

26
01

20
_a

nl
ag

e_
02

.p
df

 :

31/32
• Kreative Planung • ¡ Sozialisierung unserer Marke in den digitalen Zeiten ! •
— Beratung und Organisation zur Selbsthilfe und von Interessengruppierungen —

: B
e

su
ch

e 
E

rw
e

rb
sl

os
e

n
ve

rb
a

n
d

 D
eu

ts
ch

la
nd

 [
 e

.V
. 

i.G
r.

 ]
 : 

ht
tp

://
w

w
w

.e
rw

e
rb

sl
o

se
nv

e
rb

a
nd

.o
rg

 :
¡ 

N
E

U
 +

 C
O

O
L

 !
 B

e
tr

a
ch

tu
n

ge
n

 a
u

s 
d

em
 M

ü
lle

im
e

r 
d

e
r 

N
a

tio
n

 =
 h

ttp
:/

/w
w

w
.h

um
a

n
e

ar
th

lin
g

.o
rg

/b
o

o
k/

e
i

[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

neurodiverse  Menschen  umfasst  dies  zwingend  psychische  Stabilität,  barrierefreie
Kommunikation, angepasste Unterstützung im Arbeitsleben und soziale Teilhabe.

Die systemische Diskriminierung wird durch konkrete Fakten aus der Praxis belegt:

• Beschäftigungsquote: Weniger als 10 % der Menschen im Autismus-Spektrum sind
auf  dem  regulären  Arbeitsmarkt  beschäftigt.  Diese  Zahl  ist  ein  alarmierendes
Zeugnis institutionellen Versagens. 

• Rechtliche  Schwachstelle:  Der  §  99  SGB  IX  enthält  eine  "Kann"-Regelung,  die
Behörden einen "nahezu beliebigen Ermessensspielraum" bei der Gewährung von
Eingliederungshilfe  einräumt.  Anstelle  eines  klaren  Rechtsanspruchs  steht  die
willkürliche Entscheidung eines Sachbearbeiters. 

• Ignorierter  Handlungsbedarf:  Sowohl  ein  EU-Beschluss  zur  "Harmonisierung  der
Rechte  von Menschen  mit  Autismus"  (2023)  als  auch  eine  EU-Ratsanfrage zum
Thema "Autismus  und  inklusive  Beschäftigung"  (2021,  O-000017/2021)  belegen
den international anerkannten Handlungsbedarf. Diese Verpflichtungen werden auf
nationaler Ebene jedoch systematisch ignoriert. 

Die strukturellen Mängel der Bundesagentur für Arbeit sind somit nicht nur ein Verstoß
gegen abstrakte Verfassungsprinzipien, sondern die Ursache für konkretes Leid und die
Verweigerung von Lebenschancen. Aus dieser Problemanalyse ergibt sich zwingend der
Imperativ zu einer tiefgreifenden Reform.

4.  Der  Imperativ  zur  Reform:  Eckpunkte  für  eine  unabhängige  und
rechenschaftspflichtige Bundesagentur

Eine Reform der Bundesagentur für Arbeit darf  sich nicht in kosmetischen Korrekturen
erschöpfen. Sie muss darauf abzielen, das Vertrauen in den Sozialstaat wiederherzustellen
und seine zentralen Institutionen im Einklang mit dem Grundgesetz neu auszurichten. Die
folgenden  Empfehlungen  skizzieren  die  Leitprinzipien  und  konkreten  Schritte  für  eine
solche grundlegende Neuordnung.

4.1. Leitprinzipien einer rechtsstaatlichen Reform

Eine  zukunftsfähige  Bundesagentur  für  Arbeit  muss  auf  einem  Fundament  klarer
rechtsstaatlicher Prinzipien stehen. Drei Säulen sind hierfür entscheidend:

1. Echte  institutionelle  Unabhängigkeit:  Die  BA  muss  aus  der  direkten
Weisungsbefugnis des BMAS gelöst werden. Ihre Entscheidungen dürfen nicht von
politischen  Zielen,  sondern  ausschließlich  von  Gesetz  und  Recht  sowie  den
individuellen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger geleitet sein. 

2. Transparente und effektive Aufsichtsmechanismen: Die Aufsicht über die BA darf
nicht länger bei der Exekutive selbst liegen. Sie muss durch unabhängige Gremien
erfolgen,  beispielsweise  unter  stärkerer  Einbindung  der  Judikative  oder
parlamentarischer Kontrollorgane, um eine wirksame Kontrolle zu gewährleisten. 

3. Stärkung  der  Bürgerrechte  und  Rechenschaftspflicht:  Die  BA  muss  primär  den
Rechten der Bürgerinnen und Bürger verpflichtet  sein.  Es bedarf  klar  definierter
Mechanismen zur Rechenschaftspflicht, die sicherstellen, dass Verwaltungshandeln
bürgernah, transparent und justiziabel ist. 

4.2. Konkrete politische Handlungsempfehlungen

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 2: Zum Sachverhalt und dem zu erwartenden Umfang der Klage

Aus diesen Leitprinzipien lassen sich konkrete politische Maßnahmen ableiten, die eine
spürbare Verbesserung für den Rechtsstaat und die Betroffenen bewirken können:

• Rechtliche Neubewertung des Status der BA: Der Status als "bundesunmittelbare
Körperschaft des öffentlichen Rechts" muss überprüft und neu justiert werden, um
den ministeriellen Einfluss – insbesondere durch die Fachaufsicht – rechtlich und
faktisch drastisch zu reduzieren und echte Autonomie zu schaffen. 

• Einrichtung  einer  unabhängigen  Ombudsstelle:  Eine  Ombudsstelle  mit
weitreichenden Untersuchungs- und Prüfungsbefugnissen sollte als Anlaufstelle für
Bürgerinnen und Bürger dienen. Sie muss die Macht haben, systemische Missstände
aufzudecken, Verwaltungspraktiken zu überprüfen und verbindliche Empfehlungen
auszusprechen. 

• Gesetzliche  Reformen  im  Sozialgesetzbuch  (SGB):  Ermessensspielräume,  die
systematisch  zur  Rechtsverweigerung  missbraucht  werden,  müssen  beseitigt
werden. Insbesondere die "Kann"-Regelung in § 99 SGB IX muss durch einen klaren
und einklagbaren Rechtsanspruch auf notwendige Leistungen ersetzt werden, um
die Rechte neurodiverser Menschen wirksam zu schützen. 

Diese Reformschritte sind essenziell, um die verfassungsrechtlichen Defizite zu heilen und
die  Bundesagentur  für  Arbeit  zu  der  Institution  zu  machen,  die  sie  sein  sollte:  eine
unabhängige Dienerin des Rechts und eine verlässliche Partnerin für die Bürger.

5. Fazit: Für einen Sozialstaat, der seinem Namen gerecht wird

Die  Analyse  hat  unmissverständlich  gezeigt:  Die  strukturelle  Abhängigkeit  der
Bundesagentur für Arbeit vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist kein kleiner
administrativer  Mangel,  sondern  ein  gravierendes  verfassungsrechtliches  Defizit.  Diese
Fehlkonstruktion höhlt das Prinzip der Gewaltenteilung aus und hat katastrophale Folgen
für die Grundrechte der Bürger, insbesondere für vulnerable Gruppen wie neurodiverse
Menschen, deren Teilhabechancen systematisch untergraben werden.

Die vorgeschlagene Reform ist daher weit mehr als eine administrative Korrektur. Sie ist
eine notwendige Maßnahme zur Wiederherstellung der Gewaltenteilung und zur Sicherung
des Rechtsstaatsprinzips im Herzen unseres Sozialstaats. Die Schaffung einer institutionell
unabhängigen,  transparent  kontrollierten  und  bürgerrechtlich  verpflichteten
Bundesagentur ist unabdingbar, um das Vertrauen in staatliche Institutionen zu erneuern.

Wir  appellieren  daher  nachdrücklich  an  die  politischen  Entscheidungsträger,  die
institutionelle Integrität des Sozialstaats zu gewährleisten. Es ist an der Zeit, die Illusion
der Selbstverwaltung zu beenden und die Weichen für eine Bundesagentur für Arbeit zu
stellen,  die  ihrem Namen gerecht  wird  und  die  Rechte  aller  Bürgerinnen  und  Bürger
wirksam schützt, anstatt sie zu verwalten.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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